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Vorwort 

Die Satzung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften legt in 
4 fest, daß außer Sitzungsberichten und wissenschaftlichen Abhandlungen der 

Klassen auch Mitteilungen veröffentlicht werden. 
In den Jahren 1970 bis 1975 sind derartige Mitteilungen herausgegeben worden. 

Seit 1976 wird wie bei allen Akademien der Wissenschaften in einem Jahrbuch 
über die Arbeit der Akademie im Lauf des vergangenen Jahres berichtet. 

Die vorliegende Informationsschrift soll die Jahrbücher ergänzen und einen 
weiteren Kreis mit Aufgaben und Problemen der Akademie bekannt machen. Das 
Präsidium der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften erhofft sich 
dadurch ein größeres Interesse an der Arbeit der Akademie, deren Wirken ein 
wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens unseres 
Landes ist. 

Herrn Ministerialrat Szawola sei für seine intensive Hilfe bei der Erstellung 
dieser Informationsschrift gedankt. 

Wilhelm Schneemelcher 
Präsident 





L Wesen und Aufgaben der Akademien der Wissenschaften 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften in Düsseldorf gehört 
zu den in der Konferenz der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland zusammengeschlossenen fünf Akademien. Diese Akademien der 
Wissenschaften haben im Vergleich mit anderen Organisationsformen der For-
schung ihre besondere Aufgabe und stellen eine wichtige und notwendige For-
schungsinstitution neben den anderen Einrichtungen dar. 

In bewußter Anknüpfung an Platons Akademie entstanden im Zeitalter der 
Renaissance und des Humanismus in Italien die ersten gelehrten Gesellschaften, die 
sich Akademien nannten. Seit dem 17. Jahrhundert hat sich dann der Gedanke, die 
Wissenschaften durch Zusammenschlüsse von Vertretern verschiedener Diszi-
plinen zu solchen Akademien zu fördern, in Europa verbreitet, wenn auch in den 
einzelnen Ländern Organisation und Ziele unterschiedlich waren. 

Für Deutschland war die von Leibniz angeregte Gründung der „Kurfürstlich-
Brandenburgischen Societät der Wissenschaften" in Berlin (1700), der späteren 
Preußischen Akademie der Wissenschaften, von Bedeutung. Sie wurde das Vorbild 
für viele andere Gründungen. 

Während die 1652 in Schweinfurt gegründete, seit 1879 in Halle ansässige 
„Deutsche Akademie der Naturforscher" (genannt ‚Leopoldina') nur den Natur-
wissenschaften gewidmet war, hat die preußische Gründung von Anfang an 
Geistes- und Naturwissenschaften in sich vereinigt. Darin sind ihr auch die Akade-
mien in Göttingen (1751), München (1759), Heidelberg (1909) und Mainz (1949) 
gefolgt. 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat zwar an der Ein-
teilung in zwei Klassen festgehalten, hat aber von Anfang an die Ingenieurwissen-
schaften als einen besonders wichtigen Zweig moderner Wissenschaft in die natur-
wissenschaftliche Klasse integriert und dies auch im Namen dieser Klasse zum Aus-
druck gebracht. 

Die Akademien der Wissenschaften haben im Lauf der Zeit jeweils auch ihren 
Anteil an den Veränderungen in Wissenschaft und Gesellschaft gehabt. Im 17. und 
18. Jahrhundert haben sie, da die Universitäten weithin auf die Weitergabe traditio-
nellen Wissensstoffes ausgerichtet waren, sich um neue wissenschaftliche Pro-
bleme gekümmert, sie untersucht und diskutiert und schließlich durch ihre Publi- 
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kationen für Verbreitung der Ergebnisse der Forschung gesorgt. Es hat sich bei den 
Akademien sehr früh das herausgebildet, was man heute mit dem Schlagwort 
‚interdisziplinär' bezeichnet, d. h. eine fächerübergreifende Zusammenarbeit von 
Forschern verschiedener Disziplinen. Dabei waren in dieser Epoche die Akade-
mien vielfach Träger der naturwissenschaftlichen Forschung, wobei allerdings in 
diesen Gesellschaften niemals die Einheit der Wissenschaften vergessen wurde. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zu Beginn unseres Jahrhunderts 
hat der explosionsartige Aufschwung der Wissenschaften auch Folgen für die 
Organisation der Forschung gehabt. Einerseits verlagerte sich ein Teil der For-
schung, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, in neu entstehende Univer-
sitätsinstitute. Andererseits brachte es die fortschreitende Spezialisierung und Dif-
ferenzierung mit sich, daß für die Forschung in allen Bereichen (nicht nur in den 
Naturwissenschaften) ein immer größerer Aufwand an Geräten und eine immer 
steigende Zahl von Mitarbeitern erforderlich wurden. 

Diese Entwicklung hatte für die Akademien zur Folge, daß sich einerseits in 
ihnen größere Unternehmen der Geisteswissenschaften bildeten (Inschriften-
Corpora, Editionen, Wörterbücher usw.), daß andererseits sich aber die Notwen-
digkeit ergab, für naturwissenschaftliche und technische Forschung neue Formen 
außerhalb der Akademien zu finden, durch die auch die notwendigen Groß-
forschungsinstitute ermöglicht wurden. 

Die Gründung der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, der heutigen Max Planck-
Gesellschaft, die vor allem auf die Initiative des Theologen Adolf von Harnack 
zurückging, hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. Andere Großforschungs-
anlagen sind im Lauf der Zeit (entsprechend den Bedürfnissen der ForsChung) hin-
zugekommen. 

Es gibt heute eine ganze Reihe von Institutionen, die der Forschungsförderung 
dienen. Damit stellt sich die Frage nach der besonderen Aufgabe und der Funktion 
der Akademien der Wissenschaften. Im Gesamtzusammenhang der Forschungs-
förderung in der Bundesrepublik läßt sich diese Frage in Kürze so beantworten: 
Die Akademien der Wissenschaften vereinigen in sich Gelehrte aller Disziplinen, 
die in den wissenschaftlichen Sitzungen Ergebnisse ihrer Forschungen vortragen 
und diskutieren. Dieser fächerübergreifende Dialog ist ein unaufgebbarer und 
gerade heute besonders notwendiger Teil der Arbeit der Akademien der Wissen-
schaften. Weiter sind den Akademien der Wissenschaften viele langfristige For-
schungsvorhaben zugeordnet, für die andere Institutionen (Universitäten, Max 
Planck-Gesellschaft, Deutsche Forschungsgemeinschaft usw.) nicht so geeignet 
wären. In den Natur- und Ingenieurwissenschaften handelt es sich dabei um Vor-
haben, die der langfristigen Grundlagenforschung zuzurechnen sind und bei denen 
eine Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen, die in der Akademie vereint 
sind, erforderlich ist. Große Institute werden für derartige Projekte meist nicht 
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erforderlich sein. In den Geisteswissenschaften geht es vor allem um langfristige 
(d. h. über die Tätigkeitsdauer eines Gelehrten hinausreichende) Editionen, Wör-
terbücher u. ä. Viele dieser Vorhaben sind auch Teil größerer internationaler Pro-
jekte. Wichtig ist, daß bei all diesen Unternehmen die qualifizierten Mitglieder der 
Akademien, die ja verschiedenen Disziplinen angehören, in Kommissionen die 
wissenschaftliche Betreuung und Verantwortung für diese Arbeit übernehmen. 

In der Vergangenheit sind die Akademien der Wissenschaften vielfach zu Gut-
achten in wissenschaftlichen Fragen herangezogen worden. Das geschieht auch 
heute noch, wenn auch in unterschiedlicher Weise (besonders stark in der Rhei-
nisch-Westfälischen Akademie, s. u.). Mit einer derartigen Gutachtertätigkeit, die 
ja meist gar nicht an die Öffentlichkeit dringt, können wichtige Impulse für die 
Forschung gegeben werden. Zugleich ist damit auch eine sinnvolle Vergabe der 
Forschungsförderungsmittel gesichert. 

Die Arbeit der Akademien tritt nach außen in ihren vielfältigen Publikationen 
in Erscheinung: Sitzungsberichte, Abhandlungen, Editionen u. a. sorgen für die 
Verbreitung der Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit der in den Akademien 
vereinten Gelehrten. 

So kommt den Akademien der Wissenschaften auch heute noch aufgrund ihrer 
fächerübergreifenden Zusammensetzung und ihrer großen wissenschaftlichen 
Kompetenz eine wichtige Stellung im Rahmen der vielfältigen Forschungsorgani-
sationen sowie der Forschungsförderung in der Bundesrepublik Deutschland zu. 



II. Zur Geschichte der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften ist 1970 ins Leben 
gerufen worden, und zwar als Nachfolgeorganisation der Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Es hat aber schon früher Über-
legungen und Bestrebungen gegeben, in den westlichen Provinzen Preußens eine 
Akademie der Wissenschaften zu errichten. 

Als 1815 die Rheinlande preußisch geworden waren, wurde sehr bald der Plan, 
eine Universität in der Provinz zu errichten, gefaßt. Umstritten war der Standort: 
Köln oder Bonn. In einem Gutachten, das der Oberpräsident Sack 1815 verfaßte 
und in dem er sich für Bonn als Standort aussprach, schlug er auch vor, die verschie-
denen kulturellen und wissenschaftlichen Institute und Sammlungen der Rhein-
provinz in einer allgemeinen Gelehrtengesellschaft zu vereinen, die ihren Haupt-
sitz an der Universität (d. h. nach der Vorstellung Sacks: in Bonn) haben sollte. 
„Diese Gesellschaft, die einer Akademie der Wissenschaften und Schönen Künste 
auf Provinzialebene gleichkam, sollte auch die wissenschaftlichen Prüfungskom-
missionen in der Provinz besetzen und den Oberpräsidenten in allen Fragen der 
Wissenschaft und Bildung beraten."' Dieser in die Zukunft weisende Plan wurde 
nicht verwirklicht. Er scheiterte nicht nur am Geldmangel, sondern auch an dem 
Berliner Zentralismus. Dazu kam wohl noch, daß Altenstein, der seit 1817 das Kul-
tusministerium in Berlin leitete, die seit 1809 in die Wege geleitete Reorganisation 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften mit dem Aufbau des Hochschul-
wesens verbinden und daher eine Rheinische Akademie der Wissenschaften nicht 
haben wollte. 

Zu Beginn unseres Jahrhunderts ist dann erneut das Thema einer Rheinisch-
Westfälischen Akademie der Wissenschaften aufgekommen. In den Jahren 1907 bis 
1910 haben einflußreiche Männer der Wirtschaft und Professoren der Bonner Uni-
versität und der Technischen Hochschule Aachen den Plan ausgearbeitet, eine 
Akademie zu gründen, die durch die Einbeziehung der Ingenieurwissenschaften 
einen modernen und den Problemen der westlichen Provinzen angemessenen Cha-
rakter erhalten sollte. Trotz vielversprechender Ansätze und trotz der intensiven 

Chr. Renger, Die Gründung und Einrichtung der Universität Bonn und die Berufungspolitik des 
Kultusministers Altenstein. Bonn 1982 (Academica Bonnensia Bd. 7), S. 43. 
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Arbeit, die von einzelnen Personen und in den verschiedenen Gremien geleistet 
worden ist, scheiterte auch dieser Plan. Es gelang nur die Gründung einer „Rheini- 
schen Gesellschaft für wissenschaftliche Forschung", die in den Jahren 1911 bis 
1915 eine größere Zahl von Projekten aus Natur-, Ingenieur- und Geisteswissen-
schaften gefördert hat. Diese Gesellschaft ist durch Krieg und Inflation zum Er-
liegen gekommen.2  

Für das Scheitern des Akademieplans sind mehrere Gründe zu nennen. Einer-
seits ist zu vermuten, daß der Widerstand gegen die Gleichberechtigung der Tech- 
nischen Hochschulen mit den Universitäten, der sich ja kurz zuvor mit erheb-
lichen Emotionen Luft gemacht hat, in dieser Frage nachwirkte (vor allem wohl in 
Bonn). Zum anderen war die Akademie als eine Stiftung geplant. Ein Teil der vor-
gesehenen Stifter aus der rheinisch-westfälischen Wirtschaft sollte aber auch als 
Spender für eine geplante Neugründung (der späteren Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft) gewonnen werden. Man hat wohl in Berlin gemeint, im Interesse der neuen 
Organisation sich gegen die rheinisch-westfälischen Pläne stellen zu müssen. 

Der Plan einer modernen Akademie, in der die Ingenieurwissenschaften ein-
bezogen und so die Verbindung von Theorie und Praxis gepflegt werden sollte, 
war 1910 gescheitert. Erst unter ganz anderen Bedingungen kam es zu einem 
neuen, diesmal zum Erfolg führenden Anlauf, wobei die Vorstellungen früherer 
Versuche — ob bewußt oder unbewußt — nun verwirklicht wurden. 

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hat Ministerpräsident Karl Arnold 
die Anregungen des späteren Staatssekretärs Leo Brandt aufgegriffen und eine 
,Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen` ins Leben 
gerufen. Diese Arbeitsgemeinschaft, die am 25. April 1950 erstmalig zusammen-
trat, war — wie schon im Namen zum Ausdruck kam — ein freiwilliger Zusammen-
schluß von Forschern aus den meisten naturwissenschaftlichen und technischen 
Disziplinen. Ihre Aufgabe sollte es vor allem sein, die Landesregierung bei dem 
Wiederaufbau des zerstörten Landes an Rhein und Ruhr zu beraten. Dabei war es 
das erklärte Ziel, jene Wissenschaften zu fördern, die gerade für ein Industrieland 
wie Nordrhein-Westfalen von besonderer Bedeutung waren und sind. Es spricht 
für den Weitblick Leo Brandts, daß er auch die Gebiete miteinbezogen wissen 
wollte, auf denen der deutschen Forschung die Arbeit verboten war. Damit war 
der erste Schritt zum späteren Anschluß an die internationale Forschung getan. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung hatte also von vornherein einen erheb-
lichen Bezug zur Praxis. Es ist daher nicht überraschend, daß von Anfang an den 
Ingenieurwissenschaften besondere Bedeutung zugemessen wurde. 

2  Vgl. H. Lepper, Die Einheit der Wissenschaften. Der gescheiterte Versuch der Gründung einer 
,Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften' in den Jahren 1907 bis 1910. Noch nicht ver-
öffentlichtes Manuskript. 
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Aus den Umständen, die zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
führten, ergab sich auch eine engere Bindung zu Parlament und Regierung, als sie 
bei den älteren Akademien der Wissenschaften bestand. Die Arbeitsgemeinschaft 
für Forschung war als Organ der Beratung der Landesregierung in Fragen der For-
schungsförderung konzipiert und hat diese Aufgabe nicht nur akzeptiert, sondern 
sie auch mit viel Erfolg durchgeführt. 

Eine solche Bindung wissenschaftlicher Institutionen an politische Instanzen ist 
natürlich nicht unproblematisch. Aber der Initiator der Arbeitsgemeinschaft, Leo 
Brandt, hat immer betont, daß Wissenschaft, Wirtschaft und Politik zwar wechsel-
seitig aufeinander angewiesen sind, daß aber die notwendige Zusammenarbeit zwi-
schen Staat und Wissenschaft nur bei voller Achtung und Wahrung der Freiheft der 
Wissenschaften erfolgreich sein kann. 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist von Leo Brandt immer betont worden: Auch 
wenn Natur- und Ingenieurwissenschaften (gerade in schwierigen Zeiten) beson-
dere Förderung brauchen, so kann es in einem Kulturvolk keinen Zweifel 
daran geben, daß die Förderung auch den Geisteswissenschaften gelten muß. 
So wurde dann bereits 1952 der Arbeitsgemeinschaft für Forschung eine Klasse 
für Geisteswissenschaften angegliedert, um so die Gesamtheit der Wissenschaft 
in den Wiederaufbau der Forschung des Landes einzubeziehen. Damit wurden 
nicht die Eigenheiten der Arbeitsgemeinschaft in Frage gestellt, aber es war 
doch ein Schritt in Richtung der Angleichung an die schon bestehenden Aka-
demien der Wissenschaften getan. Die Klasse für Geisteswissenschaften hat 
sich sehr schnell in den besonderen Arbeitsstil der Arbeitsgemeinschaft einge-
fügt. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung war zunächst ein nicht rechtsfähiger 
Verein, erhielt aber 1963 den Status einer Körperschaft ohne eigene Rechtsfähig-
keit als Einrichtung des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit der Errichtung des Karl-
Arnold-Hauses, Haus der Wissenschaften, in Düsseldorf erhielt die Arbeitsgemein-
schaft für Forschung 1960 ein eigenes Domizil und damit ein angemessenes Zen-
trum ihrer Arbeit. 

In den Jahren ihres Bestehens hat die Arbeitsgemeinschaft für Forschung For-
schungsförderung und Forschungsplanung des Landes in entscheidender Weise 
mitbestimmt. Viele Forschungseinrichtungen wurden errichtet und von der 
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich betreut. Als Beispiele seien nur genannt: 
Kernforschungsanlage Jülich, Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, Gesellschaft 
für Mathematik und Datenverarbeitung, Institut für Silikose-Krankheiten — alles 
Forschungseinrichtungen, deren Anfänge eng mit der Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung verbunden waren, die sich aber inzwischen zu selbständigen und inter-
national anerkannten Großforschungseinrichtungen entwickelt haben. Ihre Größe 
machte eine Verselbständigung (und d. h. eine Trennung von der Arbeitsgemein- 



Staatssekretär Professor Dr. med. h. c., Dr.-Ing. E. H. Dipl.-Ing. Leo Brandt (t 26. 4. 1971) vor einem 
Porträt des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold, gemalt von Oswald 
Petersen 



Jahresfeier der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 1952 im Plenarsaal des Landtages von Nordrhein-
Westfalen. Von links nach rechts: Landtags-Vizepräsident Alfred Dobbert, Staatssekretär Leo Brandt, 
Bundespräsident Theodor Heuss, Ministerpräsident Karl Arnold, Kultusministerin Christine Teusch, 
Nobelpreisträger Otto Hahn 

Gründungspräsident Professor Dr. Dr. e. h. Karl Ziegler und der damalige Vizepräsident und spätere 
Präsident Professor Dr. Bernhard Kötting im Gespräch mit dem Präsidenten der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften, Professor Dr. Dr. h. c. Albin Lesky (rechts), anläßlich der Eröffnungs, 
sitzung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften am 6. Mai 1970 
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schaft) notwendig. Aber das Verdienst, den Anfang bestimmt zu haben, kommt 
ohne Zweifel der Arbeitsgemeinschaft zu. 

Von Anfang an hat die Arbeitsgemeinschaft für Forschung — nach dem Vorbild 
der älteren Akademien — regelmäßig wissenschaftliche Sitzungen veranstaltet, 
auf denen neue Forschungsergebnisse vorgetragen und diskutiert wurden. Sie 
hat dabei auch oft ausländische Gelehrte zu Vorträgen herangezogen und so das 
wissenschaftliche Gespräch mit der internationalen Forschung gefördert — zum 
Nutzen beider Seiten. Zu diesen Vortragsveranstaltungen wurden auch Gäste 
(Politiker, Wissenschaftler, Männer der Wirtschaft) eingeladen. Das war eine Folge 
der neuen Konzeption dieser Arbeitsgemeinschaft und markiert einen Unter-
schied zu den älteren Akademien. 

Die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft fand ihren Niederschlag in den Publikatio-
nen (Vorträgen und Abhandlungen), die die ganze Breite des Spektrums der in ihr 
vereinten Wissenschaften dokumentierte. 

Schon früh hat man erkannt, daß die Arbeitsgemeinschaft für Forschung über 
kurz oder lang in eine Akademie der Wissenschaften umgewandelt werden müßte. 
Trotz aller Eigenheiten, die aus der Entstehungsgeschichte sich erklären lassen, 
war die Arbeitsgemeinschaft nach und nach bereits zu einer Akademie geworden. 
Sowohl die bestehenden vierAkademien (Göttingen, München, Heidelberg,Mainz) 
wie der Wissenschaftsrat haben sich in dieser Hinsicht mehrfach geäußert und die 
Umwandlung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung in eine Akademie empfohlen. 

Durch das ,Gesetz über die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaf-
ten' vom 16. Juli 1969 wurde dieser Schritt vollzogen. Ab 1. Januar 1970 wurde die 
‚Arbeitsgemeinschaft für Forschung' in die ,Rheinisch-Westfälische Akademie der 
Wissenschaften' umgewandelt. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft wurden als 
Mitglieder der Akademie übernommen. Der Akademie wurde die Eigenschaft 
einer selbständigen Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Damit war 
auch der Weg frei für die Eingliederung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der 
Wissenschaften in den Kreis der bisher bestehenden Akademien. 

Chronik 

1950: 25. April 
	

Gründung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung durch 
Ministerpräsident Karl Arnold im Zusammenwirken mit 
Ministerialdirektor Professor Dipl.-Ing. Leo Brandt. 

1950: 14. Juni 	Erste Wissenschaftliche Sitzung der Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung. 
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1951: 3. Juli 
	

Durchführung eines Parlamentarischen Abends gemeinsam 
mit dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft —
Thema: »Wege und Ziele der Forschung in Nordrhein-West-
falen«. 

1952: 24. März 	Gründung der Klasse für Geisteswissenschaften. 

1956: 7. März 	Ministerpräsident Fritz Steinhoff wird Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung. 

	

1958: 14. Mai 	Grundsteinlegung für das Karl-Arnold-Haus, Haus der Wis- 
senschaften. 

1958: 22. Oktober Ministerpräsident Dr. Franz Meyers wird Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung. 

	

1960: 11. Mai 	Einweihung des Karl-Arnold-Hauses, Haus der Wissen- 
schaften. 

1963: 30. April 	Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung erhält eine eigene 
Satzung. 

1963: 25. September Berufung von Staatssekretär Professor Dipl.-Ing., Dr. med. 
h. c. Leo Brandt zum Geschäftsführenden Präsidialmitglied. 

	

1969: 11. Juni 	Einbringung des Gesetzes über die Rheinisch-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften in den Landtag durch Mini-
sterpräsident Heinz Kühn. 

1969: 1. Juli 

1970: 1. Januar 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen verabschiedet das Gesetz 
über die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissen-
schaften. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nord-
rhein-Westfalen wird zu der »Rheinisch-Westfälischen Aka-
demie der Wissenschaften« mit dem Rechtsstatus einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts. 

1970: 6. Mai 	Feierliche Eröffnungssitzung der Rheinisch-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften. 



III. Die Aufgaben der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 

In dem Gesetz von 1969, mit dem die Arbeitsgemeinschaft für Forschung in 
die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften umgewandelt wurde, 
werden in § 2 die Aufgaben der neuen Institution beschrieben: 

„Die Akademie pflegt den wissenschaftlichen Gedankenaustausch unter ihren 
Mitgliedern und mit Vertretern des politischen und wirtschaftlichen Lebens des 
Landes sowie die Beziehungen zu wissenschaftlichen Einrichtungen und Gelehr-
ten des In- und Auslands. Sie kann wissenschaftliche Forschungen anregen und 
berät die Landesregierung bei der Forschungsförderung. Die Ergebnisse der regel-
mäßigen Sitzungen und besondere wissenschaftliche Abhandlungen können ver-
öffentlicht werden. Außerdem kann die Akademie wissenschaftliche Gemein-
schaftswerke herausgeben und die dazu notwendigen Vorarbeiten fördern." 

Dieser Aufgabenkatalog entspricht weithin den Zielen, die auch in den her-
kömmlichen Akademien verfolgt werden: Gemeinsame wissenschaftliche Sitzun-
gen, in denen Forschungsergebnisse vorgetragen werden; Publikation der in 
diesen Sitzungen gehaltenen Vorträge sowie von Abhandlungen; Herausgabe von 
wissenschaftlichen Gemeinschaftswerken und Förderung der Vorarbeiten zu 
diesen Unternehmen; Beratung der Landesregierung in Fragen der Forschungs-
förderung. 

Andererseits wird aber in den Formulierungen des Gesetzes deutlich, daß einige 
Elemente, die die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft für Forschung bestimmt 
haben und die sich bei den älteren Akademien nicht finden, in der neuen Gründung 
nicht aufgegeben werden sollten und daher festgeschrieben wurden. Dazu gehört 
die Bestimmung, daß die Akademie den wissenschaftlichen Gedankenaustausch 
nicht nur unter ihren Mitgliedern pflegt, sondern das Gespräch auch mit Vertre- 
tern des politischen und wirtschaftlichen Lebens des Landes führen soll. Das 
bedeutet in der Praxis, daß zu den wissenschaftlichen Sitzungen beider Klassen (wie 
schon erwähnt) immer eine größere Zahl von Gästen aus den verschiedensten 
Bereichen eingeladen wurden und werden, die Sitzungen also halböffentlich sind. 

Es hat sich allerdings im Lauf der Zeit (vor allem seit der Umwandlung der 
Arbeitsgemeinschaft in eine Akademie) herausgestellt, daß die wissenschaftlichen 
Themen, die in der Akademie behandelt werden müssen, von der Sache her für eine 
breitere Öffentlichkeit wenig geeignet sind. Es geht um die Vorstellung von For- 



14 	 Aufgaben der Akademie 

schungsergebnissen und Thesen, die in fächerübergreifender, aber eben wissen-
schaftlich ausgerichteter Diskussion debattiert werden. Daher wird der Kreis der 
Gäste, die zu den Sitzungen eingeladen werden, seit einiger Zeit vor allem auf Fach-
leute, die zum Thema etwas beitragen können, begrenzt. Damit ist zugleich eine 
gewisse Angleichung an die Praxis der anderen Akademien der Wissenschaften, 
deren Sitzungen ja nicht öffentlich sind, in die Wege geleitet. 

Im Gesetz ist weiterhin festgelegt, daß die Rheinisch-Westfälische Akademie 
wissenschaftliche Forschungen anregen und Vorarbeiten für wissenschaftliche 
Gemeinschaftswerke fördern kann. Auch diese Bestimmung, die ja einen Unter-
schied zu den anderen Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik mar-
kiert, ist noch aus der Struktur der Arbeitsgemeinschaft für Forschung über-
kommen. Sie ist durch die Einbeziehung der Rheinisch-Westfälischen Akademie in 
die Bund-Länder-Vereinbarung über das Akademienprogramm eigentlich nicht 
mehr zutreffend; denn durch dieses Abkommen wurde das Land Nordrhein-
Westfalen in die Lage versetzt, eine Reihe von Akademie-Vorhaben in die Gemein-
schaftsfinanzierung einzubringen. Die Akademie hat durch ihre Kommissionen 
die wissenschaftliche Leitung dieser Vorhaben übernommen und ist für eine wirk-
same Erfüllung des Forschungsauftrags verantwortlich. Auch wenn nun die Aka-
demie — aufgrund der gesetzlichen Regelung — nicht direkt als Trägerin der For-
schungsvorhaben anzusehen ist, sondern eigentlich nur als wissenschaftliche 
Betreuungsinstanz wirken kann, so ist sie faktisch doch die Trägerin dieser Vor-
haben. Gewiß liegt hier eine gewisse Ungereimtheit vor, die wohl eines Tages 
behoben werden sollte. Aber das hat nun die Arbeit der Akademie im Bereich der 
von ihr zu verantwortenden Forschungsprojekte nicht gehindert. 

Die beiden Klassen der Akademie veranstalten je neun wissenschaftliche Sitzun-
gen im Jahr, in denen Mitglieder oder Gäste aktuelle Themen aus dem weiten Feld 
aller Disziplinen behandeln. Den Vorträgen folgt immer eine Diskussion, in der 
das Thema von den verschiedenen Seiten her beleuchtet wird. 

Einmal im Jahr tagen die beiden Klassen gemeinsam. Bei dieser Sitzung wird der 
Leo-Brandt-Vortrag gehalten, dessen Thema abwechselnd von einer der beiden 
Klassen vorgeschlagen wird. Auch bei der Jahresfeier im Mai steht der wissen-
schaftliche Vortrag im Mittelpunkt der Veranstaltung. Dieser Teil der Tätigkeit 
der Akademie ist ohne Zweifel von zentraler Bedeutung; denn in diesen Sitzungen 
werden ja nicht nur aktuelle, spezielle und weiterführende wissenschaftliche Pro-
bleme abgehandelt, sondern hier findet nun auch das statt, was heute angesichts der 
immer weiter fortschreitenden Spezialisierung der Forschung notwendiger denn je 
ist: das interdisziplinäre Gespräch. 

Eine Durchsicht der Jahresprogramme zeigt eine beachtliche Vielfalt der The-
men, die in den wissenschaftlichen Sitzungen behandelt werden. Das ganze Spek- 
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trum der Forschung kommt hier zur Sprache: Von philologisch-historischen 
Einzelproblemen bis hin zu grundsätzlichen Fragen der Geisteswissenschaften 
reichen die in der geisteswissenschaftlichen Klasse vorgetragenen Beiträge. Noch 
vielfältiger ist das Bild in der Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissen-
schaften, in der ja eine große Zahl von unterschiedlichen Disziplinen vereint ist, die 
nur noch in einer Akademie der Wissenschaften zu wissenschaftlichem Gespräch 
miteinander zusammenfinden. 

Das ist ohne Zweifel das Kennzeichen dieser wissenschaftlichen Sitzungen: Sie 
bieten die Gelegenheit zu dem für den Fortgang der Forschung so wichtigen fächer-
übergreifenden Dialog, der sich in den Universitäten heute kaum noch ermög-
lichen läßt. Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat diese 
Aufgabe, die zugleich eine große Chance ist, erkannt und bemüht sich, ihr gerecht 
zu werden und damit ihren Beitrag zur Wahrung der Einheit der Wissenschaften 
und der Kultur zu leisten. An zwei Beispielen sei das verdeutlicht. 

a) Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat in den letzten 
Jahren versucht, durch die Veranstaltung von Foren, die aktuellen Themen ge-
widmet waren, den Dialog auch über die jeweils in den beiden Klassen vertretenen 
Disziplinen hinaus zu intensivieren. Das erste Forum (12. Januar 1983) stand unter 
dem Thema „Technische Innovationen und Wirtschaftskraft" und wurde von der 
Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften veranstaltet.3  Das 
zweite, von der Klasse für Geisteswissenschaften getragene Forum fand am 17. Ok-
tober 1984 statt und hatte den Problemkreis „Technik und Ethik" zum Thema. 
Ein drittes Forum hat im Sommer 1985 mit dem Thema „Umweltbelastung und 
Gesellschaft. Luft — Boden — Technik" stattgefunden. 

Diese Form einer Diskussion aktueller Fragen in wissenschaftlich verantwort-
barer Weise, in der nun die unterschiedlichsten Disziplinen zu Worte kommen, 
hat sich als sehr fruchtbar erwiesen. 

b) Seit 1982 hat die Klasse für Geisteswissenschaften in ihrem Vortrags-Pro-
gramm einen Schwerpunkt gesetzt: die Ethnogenese, d. h. das Problem der Ent-
stehung und Ausbildung von Stämmen oder Volkseinheiten in den unterschied-
lichen Zeiten und Räumen. Diese Frage, die ja auch aktuelle Bedeutung hat, wird 
in vielen Bereichen diskutiert und kann nur befriedigend behandelt werden, wenn 
die Fachgrenzen der Ethnologie, der Philologie, der Soziologie, der Archäologie 
und der Geschichte übersprungen werden und Vertreter der verschiedensten Dis-
ziplinen zu Wort kommen. Dieses Vorhaben der Klasse für Geisteswissenschaften, 
nicht nur Einzelthemen in Vorträgen zu behandeln, sondern auch ein Leitthema 
über einen längeren Zeitraum hinweg durch Gelehrte verschiedener Disziplinen 
bearbeiten zu lassen, hat sich als erfolgreich erwiesen. Die ersten sieben Vorträge 

3  Das 1. Akademie-Forum ist als Vortrag N 322 publiziert worden (Opladen 1983). 
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aus den Jahren 1982 bis 1984 sind in einem Sammelband publiziert.4  Die Arbeit an 
diesem Thema wird fortgesetzt. Ein zweiter Band ist in Vorbereitung. 

Die beiden Beispiele sollen verdeutlichen, wie die Rheinisch-Westfälische Aka-
demie der Wissenschaften sich bemüht, in ihren wissenschaftlichen Sitzungen 
einen Beitrag zum geistigen Leben unserer Zeit zu leisten. Ohne auf eine von außen 
oft geforderte gesellschaftliche Relevanz oder auf tagespolitische Aktualität ausge-
richtet zu sein, wird in diesem Teil der Arbeit der Akademie das geistige und kultu-
relle Leben durch wissenschaftliche Diskussion gefördert. 

Die in den wissenschaftlichen Sitzungen der Klassen gehaltenen Vorträge 
werden publiziert (zum Teil mit der Niederschrift der Diskussion, zum Teil ohne 
diese, dann allerdings unter Einarbeitung der wichtigsten Diskussionsbeiträge 
durch den Referenten in den Text des Vortrages). 

Bisher sind erschienen 
338 Hefte der Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften, 
275 Hefte der Klasse für Geisteswissenschaften. 

Daneben gibt die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften noch 
eine Reihe „Abhandlungen" heraus, in der größere Arbeiten von Mitgliedern oder 
von Forschern, die mit Akademie-Vorhaben verbunden sind, publiziert werden. 
Es liegen bisher 72 Abhandlungen vor. 

Diese Publikationen der Akademie erscheinen im Westdeutschen Verlag, 
Opladen, und sind im Buchhandel erhältlich. Von der Akademie werden sie einer-
seits im Tauschverkehr mit 75 Institutionen (Universitäten, Akademien u. ä.) im 
In- und Ausland verbreitet, andererseits aber auch im Lande Nordrhein-Westfalen 
an Volkshochschulen, Stadtbüchereien, Gymnasien und andere Stellen abgegeben. 
Damit kommt die Akademie dem Auftrag nach, wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
vermitteln und zu verbreiten, und weckt zugleich das Verständnis für die Bedeu-
tung wissenschaftlicher Arbeit. 

Einen wichtigen Beitrag zur Forschungspolitik des Landes Nordrhein-West-
falen leistet die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften dadurch, 
daß sie gemäß dem gesetzlichen Auftrag die Landesregierung in Fragen der For-
schungsförderung berät. Das geschieht vor allem durch die von der Akademie 
gebildeten Beratungsausschüsse, die für die Verteilung der Forschungsförderungs-
mittel des Ministers für Wissenschaft und Forschung Gutachten abgeben und in 
den jährlichen Beratungssitzungen die beantragten Projekte mit den Mitarbeitern 
des Ministeriums ausführlich besprechen. Die Beratung durch die Fachgutachter 

4  Studien zur Ethnogenese. Abhandlungen der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 
Band 72, Opladen 1985. 
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der Akademie machte es möglich, durch eine interdisziplinäre Gesamtschau bei 
der Beurteilung der einzelnen Forschungsanträge gezielte Anregungen für die all-
gemeine Wissenschaftsförderung zu geben. Zugleich wird damit eine angemessene 
Vergabe der Haushaltsmittel gesichert, weil der Sachverstand der Gutachter der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften die positiv oder negativ zu 
bewertenden Anträge von der Sache her zu beurteilen vermag. 

Beide Klassen der Akademie sind an dieser die Mitglieder der Ausschüsse sehr 
belastenden, ehrenamtlichen Tätigkeit, die kaum an die Öffentlichkeit dringt, 
beteiligt. Dabei verlangen natur-, ingenieur- und wirtschaftswissenschaftliche Pro-
jekte von der Sache her größere finanzielle Aufwendungen als geisteswissenschaft-
liche Vorhaben. Daraus resultiert eine sehr viel stärkere Belastung der an der Be-
ratung der Anträge beteiligten Mitglieder der Klasse für Natur-, Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften. 

Trotz der Belastung ihrer Mitglieder sieht die Akademie in diesem Teil ihrer 
Arbeit eine wichtige Aufgabe. Sie kann diese Beratung zum Nutzen der Forschung 
des Landes durchführen, weil sie durch ihre Zusammensetzung in der Lage ist, über 
die speziellen Einzelprobleme hinaus die Gesamtheit der Wissenschaften in ihrem 
Urteil zu berücksichtigen. 

Die Bestimmung des Akademie-Gesetzes, daß die Rheinisch-Westfälische Aka-
demie der Wissenschaften „wissenschaftliche Gemeinschaftswerke herausgeben 
und die dazu notwendigen Vorarbeiten fördern kann", ist — wie schon erwähnt —
in dieser zurückhaltenden Form aus der Vorgeschichte der Akademie zu erklären. 
Durch den Beitritt des Landes Nordrhein-Westfalen zur Rahmenvereinbarung 
zwischen Bund und Ländern über die gemeinsame Förderung der Forschung nach 
Artikel 91 b GG vom 28. November 1975 hat sich die Situation insofern etwas ver-
ändert, als auch die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften wie die 
anderen Akademien in der Bundesrepublik Deutschland langfristige Forschungs-
vorhaben in ihre wissenschaftliche Verantwortung übernommen hat und nun 
nicht nur Vorarbeiten fördert, sondern auch — wie es einer Akademie der Wissen-
schaften zukommt — derartige Projekte selbständig plant und leitet. Von diesen 
langfristigen Forschungsvorhaben muß etwas ausführlicher berichtet werden. 



IV Die Forschungsvorhaben der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 

Es gehört — wie schon erwähnt — zu den Aufgaben jeder Akademie der Wissen-
schaften, daß sie langfristige Forschungsvorhaben durchführt und betreut. Die 
älteren Akademien in der Bundesrepublik Deutschland sind daher auch für 
Projekte verantwortlich, die zum Teil schon viele Jahrzehnte laufen. 

Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen hat 
manche Vorhaben angeregt und aufgebaut, die sich dann zu selbständigen Groß-
forschungseinrichtungen entwickelt und verselbständigt haben (s. o. S. 10). Ein gei-
steswissenschaftliches Unternehmen (Papyrus-Edition) wurde bereits 1954 in 
Zusammenarbeit mit der Universität zu Köln eingerichtet. 

Mit der Umwandlung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung in die Rheinisch-
Westfälische Akademie der Wissenschaften war auch die Erweiterung der Liste der 
von der Akademie zu betreuenden Projekte geboten. Durch die Klassen wurde ein 
Programm aufgestellt, das eine angemessene Zahl von Forschungsvorhaben vorsah 
und das im Lauf der Jahre zum größten Teil auch realisiert wurde. Das wurde vor 
allem dadurch ermöglicht, daß das Land Nordrhein-Westfalen der Akademie die 
Mittel für eine größere Zahl von Projekten bewilligte, die durch die Gemein-
schaftsfinanzierung aufgrund der Bund-Länder-Rahmenvereinbarung eine feste 
finanzielle Basis erhielten. 

Da die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften im Unterschied zu 
anderen Akademien keine selbständigen Arbeitsstellen unterhalten kann, ist die 
Durchführung der Vorhaben so geregelt, daß mit den Universitäten, an denen die 
Projekte angesiedelt sind, Verträge geschlossen werden, durch die die wissenschaft-
liche und finanzielle Verantwortung der Akademie und die technische Unterstüt-
zung durch die Universitäten gesichert sind. Diese Organisation, die eine Folge der 
Bestimmungen des Akademie-Gesetzes ist, kann zwar nicht als optimal bezeichnet 
werden, hat sich aber insofern bewährt, als das Forschungsprogramm der Aka-
demie durchgeführt werden kann. 

Die folgende Übersicht über die Forschungsvorhaben der Rheinisch-Westfäli-
schen Akademie der Wissenschaften zeigt ein vielfältiges Bild der Aktivitäten der 
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Akademie. Es ist dabei nicht zu übersehen, daß die geisteswissenschaftlichen Pro-
jekte überwiegen. 

Das hat verschiedene Gründe. Zunächst ist darauf zu verweisen, daß das For-
schungsprogramm der Akademie nicht das Ergebnis einer Planung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt darstellt, sondern im Lauf der letzten Jahrzehnte unter den 
jeweiligen Bedingungen (Personen, Forschungsprobleme) gewachsen ist. Sodann 
ist zu betonen, daß die Akademie von ihrer Struktur her keine großen Institute 
betreiben kann, natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung aber heute in 
den meisten Fällen einen größeren Aufwand an Mitarbeitern und Geräten erfor-
dert. Es sei daran erinnert, daß die durch die Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
angeregten Forschungsvorhaben sich sehr bald zu eigenständigen großen Institu-
ten entwickelt haben, die nicht mehr im Rahmen der Akademie betrieben werden 
konnten. Weiter muß beachtet werden, daß die ,Ausführungsvereinbarung Aka-
demienprogramm' zum Bund-Länder-Rahmenabkommen zunächst nur für gei-
steswissenschaftliche Vorhaben gedacht war und aus den eben genannten Gründen 
auch vorwiegend sich in diesen Bereichen ausgewirkt hat. Auch die von der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft an die Akademien übertragenen Forschungsvor-
haben sind zumeist geisteswissenschaftliche Projekte. 

Das darf nun allerdings nicht dazu führen, daß die Rheinisch-Westfälische Aka-
demie als eine Institution angesehen wird, die einseitig auf Geisteswissenschaften 
ausgerichtet ist. Vielmehr stehen beide Bereiche gleichwertig und gleichgewichtig 
nebeneinander. Die Beratungstätigkeit für die Landesregierung nimmt — wie schon 
gesagt — Kraft und Zeit der Mitglieder der Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirt-
schaftswissenschaften sehr viel mehr in Anspruch, als das in der anderen Klasse der 
Fall ist. 

Das heißt, daß die Zahl der geisteswissenschaftlichen Forschungsvorhaben nicht 
als Maßstab für ein Urteil über den Zusammenhalt aller Disziplinen in der Aka-
demie benutzt werden kann. Aber es wird notwendig sein, in Zukunft die Natur-
und Ingenieurwissenschaften stärker als bisher in dem Forschungsprogramm der 
Akademien zu berücksichtigen. Dabei wird es sich vor allem um solche Vorhaben 
der Grundlagenforschung handeln, für die keine großen Institute erforderlich sind. 
Es wird insbesondere darauf ankommen, die Chance der Vertretung aller Diszi-
plinen in einer zusammengehörigen Körperschaft auszunutzen und Forschungs-
projekte, die die Grenzen eines Faches überschreiten, aufzubauen. Gerade die 
Zusammenarbeit von natur- und geisteswissenschaftlichen Gelehrten muß frucht-
bar gemacht werden. Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften ist 
jedenfalls entschlossen, ihr Potential an qualifizierten Wissenschaftlern in Zukunft 
noch mehr für interdisziplinäre Forschung einzusetzen. 
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A. Naturwissenschaftliche Forschungsvorhaben 

Aus den genannten Gründen (s. o. S. 19) hat die Rheinisch-Westfälische Aka-
demie der Wissenschaften bisher nur ein naturwissenschaftliches Forschungsvor-
haben, das in das Akademien-Programm aufgenommen ist: 

Großräumige Klimaänderungen und ihre Bedeutung für die Umwelt 

Dieses Vorhaben, das in einer Arbeitsstelle in Bonn durchgeführt wird, ist 1982 
in das Akademien-Programm aufgenommen worden. Es kann als ein Beitrag des 
Landes Nordrhein-Westfalen zu der internationalen wie auch der nationalen 
Klimaforschung verstanden werden, wie sie bei der Weltklimakonferenz (Genf 
1979) umrissen wurde. Das Klimaproblem hat durch den kontinuierlichen Anstieg 
des COrGehalts der Atmosphäre von (wahrscheinlich) 265 ppm um das Jahr 1850 
auf über 340 ppm im Jahr 1983 (und die entsprechende Zunahme anderer Spuren-
gase mit gleicher Wirkung) eine hohe Aktualität gewonnen. Diese wird noch ver-
stärkt durch weltweite Klimaanomalien wie 1972 und (in noch höherem Maß) 
1982/83 mit enormen wirtschaftlichen Auswirkungen. 

Das Klimaforschungsvorhaben der Akademie ergänzt die nationalen wie inter-
nationalen Forschungen — bei denen mathematisch physikalische Modellstudien, 
die zumeist vereinfacht sein müssen, im Vordergrund stehen — in einigen bisher 
vernachlässigten Gebieten. Es geht dabei vor allem um die Bearbeitung der vor-
handenen Beobachtungsdaten mit klassischen und modernen statistischen Metho-
den. Als Grundlage dieser großräumigen Arbeiten wird z. Zt. eine Datenbank 
aufgebaut; sie enthält langjährige Reihen atmosphärischer Feldgrößen, maritime 
Beobachtungen und Niederschlagsdaten. Gleichzeitig werden auch historische 
Datenreihen (z. B. Zeitpunkt der Weinernte, Baumringdaten) aus dem letzten 
Jahrtausend gesammelt, um die instrumentellen Klimastatistiken (England 1669, 
Paris 1680, Holland und Berlin 1700) zeitlich zu erweitern. Besonderes Interesse 
gilt den räumlichen Beziehungen (Tele-Konnektionen) zwischen Vorgängen im 
Polargebiet (z.B. Treibeis und Schneedecke), in den Tropen (extreme Anomalien 
der Temperatur und des Niederschlags im pazifischen Raum und Afrika) und den 
Anomalien im europäisch-atlantischen Raum, unter Berücksichtigung möglicher 
Auswirkungen der Tätigkeit des Menschen (Industrialisierung, Vegetationszer-
störung, Umweltschäden, Verlust von Waldgebieten). 

Das Vorhaben soll also Daten bereitstellen zur Verifizierung von Klimamodellen 
und soll qualifizierbare Klimadaten aus der vorinstrumentellen Periode (102-108  
Jahre) im Hinblick auf das mögliche Auftreten von grundsätzlich abweichenden 
Klimazuständen gewinnen. Der Klimaablauf der jüngeren Erdgeschichte soll 
erfaßt werden, um anhand herausgefundener Gesetzmäßigkeiten die räumlich- 
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zeitlichen Zusammenhänge von Klimaanomalien und ihre Auswirkungen auf den 
Menschen und seine Umwelt zu erklären und um Folgewirkungen möglicher 
Klimaänderungen in der Zukunft für Wasserbedarf, Energie, Land- und Forstwirt-
schaft usw. durch — wenigstens ungefähre — längerfristige klimatische Voraussagen 
zu erkennen und ihnen vorzubeugen. 

B. Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Spätantike 

1. Herausgabe des ,Reallexikons für Antike und Christentum' 
und des Jahrbuchs für Antike und Christentum' 

Dieses große Forschungsunternehmen, das seit 1975 von der Rheinisch-West-
fälischen Akademie der Wissenschaften wissenschaftlich betreut wird, geht auf 
Pläne des Bonner Theologen F.J. Dölger (gest. 1940) zurück. Dieser hatte sich als 
Lebensaufgabe gestellt, die Umwandlung der antiken in die christlich-abendländi-
sche Kultur zu erforschen und vor allem das reiche, aber weit verstreute Material 
für diese Problemstellung zu sammeln. Dabei hatte er nicht nur die großen theo-
logisch-philosophischen denkerischen Leistungen im Auge, sondern hat gerade die 
alltäglichen Realien für die Erhellung dieses Prozesses auszuwerten versucht. 

Dölgers Schüler Theodor Klauser (gest. 1984) hat dann unter Mitwirkung von 
H. Kruse, H. Lietzmann und J.H. Waszink den Plan Dölgers realisiert und 1939 das 
,Reallexikon für Antike und Christentum' ins Leben gerufen, in dem nun dieser 
Prozeß der Entstehung unserer abendländischen Kultur aus den antiken und spät-
antiken Gegebenheiten in Form eines Lexikons erfaßt werden soll. Man hat diesen 
Weg eines Lexikons gewählt, weil der Stand der Forschung auf diesem Gebiet noch 
keine zusammenfassende Gesamtdarstellung erlaubt, das Material vielmehr erst 
einmal erhoben, gesammelt und geordnet werden muß. Die Arbeit am RAC wird 
im F.J. Dölger-Institut in Bonn durchgeführt. 

Da die Herausgabe dieses großen Werkes sich über Jahrzehnte hinziehen wird, 
ist mit dem Jahrbuch für Antike und Christentum' ein ergänzendes Organ 
geschaffen worden, in dem Ergänzungsartikel zum RAC ebenso Platz finden wie 
begleitende Aufsätze. 

Vom RAC liegen inzwischen 12 Bände vor (bis zu dem Stichwort Gymnasien). 
Pro Jahr erscheinen drei bis vier Lieferungen. Vom Jahrbuch sind bisher 26 Bände 
und 12 Ergänzungsbände veröffentlicht. Auch wenn die Fertigstellung des Lexi-
kons sicher noch lange Zeit dauern wird, so ist dieses Werk schon heute ein unent-
behrliches Standardwerk, vor allem für die Erforschung der Spätantike, also der 
Epoche, in der die abendländische Kultur sich aus Antike und Christentum ge-
bildet hat. 
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2. Edition und Untersuchung von Werken der Kirchenväter 
(Patristische Kommission) 

Die 1961 von den vier Akademien der Wissenschaften in Göttingen, Heidelberg, 
Mainz und München gegründete Patristische Kommission sollte die Arbeiten auf 
dem Gebiet der Patristik, d.h. der Edition und der wissenschaftlichen Auswertung 
der christlichen Schriftsteller der Spätantike, koordinieren und fördern. Da auf 
diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten in aller Welt erheblich gearbeitet worden 
ist (früher war Deutschland das Zentrum dieser Forschungsarbeit) und da auch die 
Bedeutung dieser Arbeit für viele Disziplinen immer klarer erkannt wurde, schien 
es notwendig, eine interakademische Kommission zur Förderung dieses Fach-
gebiets einzurichten. 

Die Patristische Kommission hat Arbeitsstellen in Bonn, Frankfurt, Göttingen, 
München (Scheyern) und Münster geschaffen, von denen die Frankfurter Stelle 
später wegfiel (ihre Arbeit wird in Münster fortgesetzt). 

Von Anfang an hat die Kommission zwei Publikationsreihen herausgegeben: 
a) die ,Bibliographia Patristica' (siehe unten) und b) ,Patristische Texte und Stu-
dien'. 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften trat 1971 der Kom-
mission bei. Die Finanzierung erfolgte zunächst durch Beiträge der beteiligten 
Akademien, später durch Zuschüsse des Bundesministers für Forschung und Tech-
nologie. 

Nachdem das Bund-Länder-Rahmenabkommen über das Akademien-Programm 
in Kraft getreten war, wurden die Arbeitsstellen der Patristischen Kommission den 
Akademien ihrer Sitzländer zugeordnet. Diese sind nun für die wissenschaftliche 
Betreuung und auch für die Finanzierung zuständig. Die interakademische Kom-
mission besteht weiterhin. Sie sorgt für eine Koordinierung der Arbeiten. 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat bei der Umstel-
lung auf die Gemeinschaftsfinanzierung die Arbeitsstellen Bonn und Münster 
übernommen, zu denen 1983 die Arbeitsstelle Bochum hinzukam. 

a) Patristische Arbeitsstelle Bonn 

In der Arbeitsstelle Bonn wird an zwei Projekten gearbeitet. 

1. Patristica Slavica 
Bei diesem Vorhaben handelt es sich um die Erfassung der umfangreichen 

kirchenslavischen Überlieferung der frühchristlichen Literatur. Seit dem kleinen 
Beitrag von N. Bonwetsch in der Altchristlichen Literaturgeschichte von A. Har- 
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nack (1893) ist eine Fülle von slavischen Handschriften bekannt geworden, die aber 
bisher nicht systematisch erfaßt worden sind. Das soll nun durch dieses Unter-
nehmen der Patristischen Arbeitsstelle Bonn geschehen. 

Begonnen wurde mit der Bestandsaufnahme der kirchenslavischen Überliefe-
rung der Apokryphen, einer gerade im slavischen Bereich sehr wirkungsvollen 
Literaturgattung. Bisher sind zwei Bände publiziert (Patristische Texte und Stu-
dien Band 20 und 23, beide von Aurelio de Santos Otero verfaßt). 

2. Bibliographia Patristica 
Diese Internationale Patristische Bibliographie wurde 1957 von W. Schnee-

melcher begründet und 1961 von der Patristischen Kommission in ihr Programm 
aufgenommen. Sie ist inzwischen zum unentbehrlichen Arbeitsinstrument der 
Patristiker in aller Welt geworden. Unter Mitarbeit von ca. 25 Gelehrten aus vielen 
Ländern wird damit die Arbeit auf diesem Gebiet dokumentiert und so auch der 
entlegenste Beitrag der Wissenschaft vermittelt. Bisher liegen 25 Jahrgänge (zum 
Teil als Doppelbände) vor. 

b) Patristische Arbeitsstelle Münster 

In dieser Arbeitsstelle wird an einer Ausgabe des Kommentars des Nilus von 
Ancyra (gest. um  430) zum Hohenlied gearbeitet. Dieses Werk, das nur aus der 
Katenenüberlieferung rekonstruiert werden kann, ist nicht nur inhaltlich be-
deutsam (Auslegung des Textes durch einen Asketen, der Schüler des Johannes 
Chrysostomos war), sondern auch überlieferungsgeschichtlich wichtig. Denn die 
Erarbeitung des Kommentars aus den Katenen wird auch Einblicke gewähren in 
die Struktur dieser Sammelwerke, deren Erforschung ja immer noch eine lohnende 
und notwendige Aufgabe ist. 

Daneben wird in Münster an einer Übersicht über den Bestand an griechischen 
Handschriften christlicher Autoren gearbeitet. Aufgrund einer umfassenden 
Sammlung von Handschriften-Katalogen, die in Münster angelegt wurde, konnten 
erste Schritte zu einer Aufnahme der Handschriften getan werden. Allerdings ist 
für diese Aufgabe bisher keine ausreichende Finanzierung gesichert. 

c) Patristische Arbeitsstelle Bochum 

Diese Arbeitsstelle hat die Ausgabe der dogmatischen Schriften des Athanasius 
von Alexandrien (gest. 373) als Projekt übernommen. Eine derartige Ausgabe ist 
schon in den dreißiger Jahren von R. P. Casey und H. Lietzmann geplant worden. 
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Es wurden zunächst einige Faszikel der sogenannten historischen Schriften des 
Athanasius durch den im Krieg gefallenen H. G. Opitz herausgegeben. M. Tetz hat 
dann in den fünfziger Jahren mit den Arbeiten an den dogmatischen Schriften 
begonnen. Von 1973 ab wurde das Vorhaben von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft gefördert; seit 1984 ist es ein Akademievorhaben. 

Die große Bedeutung des alexandrinischen Bischofs Athanasius für die Kirchen-
und Theologiegeschichte hat auch zur Folge gehabt, daß die Überlieferung seiner 
Schriften außerordentlich vielfältig ist. Deshalb steht ein Herausgeber der Werke 
des Athanasius vor ungewöhnlich schwierigen Problemen. 

In der Arbeitsstelle Bochum sind bisher die umfangreichen Kollationsarbeiten 
(mit weit über 160 Handschriften) durchgeführt und weithin abgeschlossen. Es 
wird jetzt an der Edition der Texte gearbeitet. 

C. Philosophische Gesamtausgaben 

1. Herausgabe der Gesammelten Werke G. W. F. Hegels 

Seit 1972 ist die bis dahin von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finan-
zierte historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke Hegels in die Obhut der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften übergegangen. Aufgrund 
eines Vertrages zwischen der DFG und der Akademie zugunsten der Ruhr-Uni-
versität Bochum werden die Editionsarbeiten im Hegel-Archiv der Ruhr-Univer-
sität Bochum durchgeführt. Dieses Hegel-Archiv wurde 1958 von der Arbeits-
gemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen errichtet und 1968 
der Ruhr-Universität Bochum eingegliedert. 

Geplant ist eine Ausgabe der Werke Hegels in vierzig Bänden. Bisher sind acht 
Bände erschienen, die alle zu der ersten Abteilung der Ausgabe gehören. Weitere 
elf Bände sind im Satz oder in der Bearbeitung. In dieser ersten Abteilung werden 
die von Hegel selbst publizierten Texte sowie Arbeiten und Fragmente, die nur im 
Manuskript überliefert sind, ediert. In der zweiten Abteilung der Gesamtausgabe 
sollen Hegels große Berliner Vorlesungen nach erhaltenen Nachschriften rekon-
struiert werden. Das ist im Blick auf die breite Wirkung Hegels eine besonders 
wichtige, wenn auch schwierige Aufgabe. In der dritten Abteilung sollen Briefe 
und Aktenstücke publiziert werden. 

Die Hegel-Ausgabe lehnt sich weitgehend an das Konzept einer historisch-kri-
tischen Edition an, wie sie Dilthey programmatisch gefordert hat: Aufarbeitung 
des gesamten Nachlasses, um die Entwicklungsgeschichte des edierten Denkers 
rekonstruieren zu können. Es bedarf keiner ausführlichen Begründung, daß dieser 
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Arbeit an Hegels Werk eine besondere Bedeutung und eine hohe Aktualität zu-
kommt. 

Das Hegel-Archiv hat über das Editionsvorhaben hinaus viele Aktivitäten ent-
faltet und durch Publikationen, Kolloquien und durch Aufnahme von Forschern 
aus vielen Ländern sich zu einem Zentrum der internationalen Hegel-Forschung 
entwickelt. 

2. Averroes Latinus-Edition 

Die kritische Edition der Werke des arabischen Philosophen Averroes (Ibn 
Ruschd; 1126-1198) wird seit vielen Jahren von der Union Academique Internatio-
nale (UAI) als ein besonders wichtiges Projekt geisteswissenschaftlicher Forschung 
unterstützt. 

Der arabische Philosoph Averroes hat durch seine Schriften, vor allem durch 
seine Kommentare zu den Werken des Aristoteles, einen großen Einfluß — auch 
außerhalb des arabischen Kulturkreises — ausgeübt. Dieser Einfluß des Averroes 
auf Philosophie und Wissenschaft in der nicht-arabischen Welt beruht vorwiegend 
auf den lateinischen und hebräischen Übersetzungen, die schon bald nach seinem 
Tode angefertigt wurden. Die bisher zur Verfügung stehenden Ausgaben sind für 
eine wissenschaftliche Erschließung des Werkes dieses Philosophen unzureichend. 
Eine den heutigen Anforderungen genügende Ausgabe ist nun allerdings angesichts 
der Vielfalt der Überlieferung mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden. 

Die UAI fand, nachdem zunächst die Medieval Academy in den USA Träger des 
Projekts war, im Jahre 1978 eine neue Organisationsform. Für die Edition der ara-
bischen Texte sind jetzt die Akademie für Arabische Sprache in Kairo und der 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas in Madrid zuständig. Die Ausgabe 
der hebräischen Versionen wird von der Israelischen Akademie in Jerusalem ge-
tragen. Die lateinischen Übersetzungen werden am Thomas-Institut der Univer- 
sität zu Köln bearbeitet. Zunächst hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft dieses 
Projekt finanziert. Seit dem 1. Januar 1984 ist die lateinische Averroes-Ausgabe in 
das Akademien-Programm aufgenommen und wird wissenschaftlich von der Rhei-
nisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften betreut. 

Die Kölner Arbeitsstelle hat auch gewisse Aufgaben der Koordination des ge-
samten Averroes-Projekts übernommen. 

D. Papyrologie und antike Epigraphik 

Bereits 1954 hat die Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-
Westfalen eine Arbeitsstelle für Papyrologie im Institut für Altertumskunde an der 
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Universität zu Köln eingerichtet. 1974 wurde durch einen Vertrag zwischen der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Universität zu 
Köln diese Forschungsstelle in die wissenschaftliche Betreuung der Akademie 
überführt und konnte daher dann auch in das Akademien-Programm aufgrund der 
Ausführungsvereinbarung von 1979 aufgenommen werden. 

Die Aufgabe der Kölner Arbeitsstelle war von Anfang an und ist heute noch: 
Sammlung, Restauration, Entzifferung und Publikation von auf Papyrus erhalte-
nen Texten. Dazu tritt als notwendige Ergänzung die Bearbeitung von Münzen 
und Gemmen. Die Kölner Forschungsstelle hat sich in den Jahren ihres Bestehens 
zu einem international anerkannten Zentrum für die Papyrologie und für die mit 
ihr zusammenhängenden Disziplinen entwickelt. Es wurde eine große Sammlung 
von Papyri und Münzen angelegt, die laufend erweitert wird. Die in dieser Samm-
lung befindlichen Papyri werden restauriert, entziffert, ausgewertet und publi-
ziert. Neben literarischen Texten sind vor allem juristische und wirtschaftliche 
Urkunden von Bedeutung; denn diese Texte sind besonders wichtige Quellen 
für die antike Wirtschafts-, Gesellschafts-, Rechts-, Verwaltungs- und Religions-
geschichte. Sie ermöglichen einen Einblick in das tägliche Leben des Volkes im 
antiken und spätantiken Ägypten. 

Die Bearbeitung und Publikation von Münzen der römischen Kaiserzeit ist eine 
notwendige Ergänzung der papyrologischen Forschung, da damit die erforderliche 
Hilfe für Datierungsfragen gegeben wird und zugleich auch ideologische Aspekte 
der antiken Gesellschaft erhoben werden können. 

Aus der Tätigkeit der Kölner Arbeitsstelle ist eine große Zahl von Publikationen 
hervorgegangen. In der Reihe ,Papyrologica Coloniensia` sind bisher zwanzig 
Bände erschienen, darunter der vollständige Katalog der Kölner Sammlung alexan-
drinischer Kaisermünzen (fünf Bände) und sechs Bände Kölner Papyri. 

E. Arbeitsvorhaben aus dem Gebiet der mittleren und neueren Geschichte 

1. Herausgabe der Acta Pacis 

Seit dem 1. Januar 1977 hat die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissen-
schaften aufgrund eines Vertrages mit der Vereinigung zur Erforschung der 
Neueren Geschichte e. V., Bonn, die wissenschaftliche Verantwortung für die 
Herausgabe der Acta Pacis übernommen. Diese Vereinigung, die sich 1957 auf 
Anregung des Bundesministeriums des Innern konstituiert hat, wählte sich als 
Hauptarbeitsgebiet die großen Friedensschlüsse der Neuzeit. Nach dem Vertrag 
von 1977 stellt die Vereinigung der Akademie ihre Arbeitsstelle Bonn für die Edi-
tion der Friedensverträge zur Verfügung. Die Akademie nimmt durch eine Kom- 
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mission die wissenschaftliche Verantwortung wahr und erstattet der Vereinigung 
die bei ihrer Arbeit entstehenden Personal- und Sachkosten. Seit 1981 gehört das 
Projekt zu den Vorhaben des Akademien-Programms. 

Da bisher eine kritische, modernen editorischen Prinzipien entsprechende Edi-
tion der umfangreichen Akten des Westfälischen Friedens (1648) fehlt, wurde mit 
diesem für die europäische Geschichte so folgenreichen Friedensschluß begonnen. 
Dabei wird es nicht möglich sein, das sehr umfangreiche erhaltene Material im 
vollen Wortlaut zu publizieren. Es soll vielmehr bei dieser Edition der Acta Pacis 
Westphalicae versucht werden, die grundlegend wichtigen Texte in einer kritisch 
gesicherten Form vorzulegen. 

Die Ausgabe gliedert sich in drei Serien: 
I. Instruktionen 

II. Korrespondenzen 
III. Protokolle, Verhandlungsakten, Tagebücher und Varia. 

Vorgesehen sind insgesamt vierzig Bände, von denen bereits fünfzehn erschie-
nen sind. Sechs weitere Bände befinden sich im Druck. Als Ergänzung der Ausgabe 
erscheint eine Schriftenreihe (bisher vierzehn Bände), in der Themen, die mit dem 
Westfälischen Frieden zusammenhängen, monographisch behandelt werden. 

Dieses Unternehmen ist ein wichtiger Beitrag der deutschen Geschichtswissen-
schaft zur Friedensforschung. 

2. Die deutschen Inschriften des Mittelalters 

Schon im Jahre 1934 wurde durch das Kartell der deutschen Akademien der 
Wissenschaften, dem damaligen Zusammenschluß aller Akademien im Deutschen 
Reich, ein ,Ausschuß für die Sammlung der Inschriften des deutschen Mittelalters' 
begründet. Die Arbeit der einzelnen Akademien an dem Inschriftenprojekt, die 
durch diesen Ausschuß koordiniert werden sollte, geriet durch Krieg und Nach-
kriegszeit ins Stocken und kam nur langsam wieder in Gang. 1959 schlossen sich 
die vier Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland und 
die Österreichische Akademie der Wissenschaften erneut zur Verwirklichung 
dieses Vorhabens zusammen, wobei die Bayerische Akademie der Wissenschaften 
die Federführung übernahm. Seit 1966 gibt es eine interakademische Kommission, 
die regelmäßig die Editionsrichtlinien überprüft, Arbeitsberichte austauscht und 
Planungen bespricht. 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften ist seit 1974 in dieser 
Kommission vertreten und hat in einer Arbeitsstelle in Bonn damit begonnen, die 
mittelalterlichen Inschriften des Rheinlandes zu erfassen. Seit 1981 ist dieses Vor-
haben der Akademie in das Akademien-Programm aufgenommen und wird dem-
entsprechend finanziert. 
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Es geht bei diesem Projekt um die Erfassung und wissenschaftliche Edition der 
erhaltenen und in der sonstigen Überlieferung greifbaren Inschriften des Zeit-
raumes 500 bis 1650. Die Aufnahme der Inschriften erfolgt zunächst anhand der 
sehr zerstreuten gedruckten Literatur (z. B. Kunstdenkmäler des Rheinlandes, 
Heimatzeitschriften usw.), muß aber natürlich auch durch Reisen zur Aufnahme 
an Ort und Stelle ergänzt werden. Die Arbeit ist infolge vieler Probleme der Paläo-
graphie, der Datierung und der Überlieferung sehr schwierig. 

In der Arbeitsstelle Bonn sind bisher ca. 5000 Inschriften (davon ca. 1000 
Glockeninschriften) erfaßt. Die Arbeit mußte aus finanziellen Gründen auf das 
Rheinland beschränkt werden. Mit der Erfassung der Inschriften in Westfalen soll 
aber so bald wie möglich begonnen werden. Als erste Publikationen sind die 
Inschriften von Aachen und des Rhein-Sieg-Kreises vorgesehen. 

Das Vorhaben der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, das 
ein Teil des Gesamtprojekts aller deutschsprachigen Akademien ist, hat erhebliche 
Bedeutung, speziell für die Landesgeschichte in ihrer Vielfalt. Es hat aber auch 
denkmalpflegerische Aspekte; denn viele der gesammelten Inschriften sind heute 
vom Verfall bedroht und müssen daher durch eine Publikation für die wissen-
schaftliche Auswertung bewahrt werden. 



V Weitere Forschungsvorhaben der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 

Die bisher vorgestellten Forschungsprojekte der Rheinisch-Westfälischen Aka-
demie der Wissenschaften sind Teil des koordinierten Akademienprogramms auf-
grund der Ausführungsvereinbarung von Bund und Ländern (s. o.) und werden 
daher vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen gemeinsam finanziert. Eine 
Reihe anderer Vorhaben gehört noch nicht zu diesem Programm, wird aber von 
der Akademie bereits wissenschaftlich betreut und soll in Zukunft als Akademie-
Vorhaben durchgeführt werden. Die Akademie fühlt sich bereits jetzt für diese 
Vorhaben verantwortlich und hat das durch die Bildung von Kommissionen für 
diese Arbeiten deutlich zum Ausdruck gebracht. Diese Projekte sollen hier kurz 
aufgezählt werden. 

.1. Naturwissenschaftliche Projekte 

a) Genaue kartographische Aufnahme der Radiostrahlung aus der Milchstraße 
und Überwachung veränderlicher Galaxienkerne im cm-Wellenbereich 

Es geht bei diesem (in Bonn angesiedelten) Vorhaben, das zur Zeit noch vom 
Land Nordrhein-Westfalen finanziert wird, das aber schon seit langem als Aka-
demieprojekt vorgesehen ist, um die kartographische Aufnahme der Strahlungs-
intensität des Himmels. Damit sollen die Eigenschaften unseres galaktischen 
Systems näher untersucht werden. Die heute noch immer offene Frage, ob die kos-
mische Strahlung primär aus dem Kern der Galaxie ausgestoßen wird oder aus 
Supernova-Ausbrüchen stammt, könnte durch diese Forschung einer Lösung 
näher gebracht werden. 

b) Junger Vulkanismus unter besonderer Berücksichtigung der Eifel 

Auch dieses Vorhaben ist seit längerer Zeit für die Aufnahme in das Forschungs-
programm der Akademie vorgesehen. Zur Zeit wird die Arbeit (in Bochum) vom 
Land Nordrhein-Westfalen finanziert. 
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Ziel der Arbeit ist eine Untersuchung des Vulkanismus als demjenigen endo-
genen Prozeß, der Klima- und Umweltbedingungen im Verlauf der Erdgeschichte 
wesentlich mit beeinflußt hat. Geplant sind langfristige Untersuchungen über 
rezente dynamische Vorgänge (Krustenspannungen, Wärmeausbreitung, Mikro-
seismik, Gasemissionen) sowie über die geologische, mineralogische und geo-
chemische Entwicklung der Vulkane und ihrer Magmenkammern in der jüngsten 
Erdgeschichte. 

2. Forschungsprojekte zur Geschichte der Spätantike 

a) Historia Augusta-Forschung 

Die Sammlung von Kaiser-Viten, die unter dem Namen ,Historia Augusta` über-
liefert ist, stellt die Forschung vor zwei Probleme: einerseits muß jede einzelne 
Notiz in diesen Texten auf ihre Verwertbarkeit als Quelle für die behandelte Zeit 
(2. und 3. Jh. n. Chr.) überprüft werden, und andererseits müssen diese Texte als 
Zeugnisse für die politisch-ideologischen Vorstellungen der Zeit ihrer Entstehung 
(5. Jh.), auch für die heidnisch-christliche Auseinandersetzung, ausgewertet wer-
den. Ziel des in Bonn angesiedelten Forschungsvorhabens ist die schon von 
Theodor Mommsen geforderte Erstellung eines Kommentars. Vielfache Vorarbei-
ten (vor allem eine umfassende Bibliographie) sind schon geleistet. 

Das Vorhaben ist bisher vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, gehört aber 
seit langem zu dem Programm der Akademie. 

b) Spätantike Frömmigkeitsgeschichte 

Die in Münster arbeitende Forschungsstelle für dieses Projekt, die bisher noch 
vom Land Nordrhein-Westfalen finanziert wird, widmet sich dem Problem der 
ankulturationc. Es geht dabei um die Frage der wechselseitigen Beeinflussung 
christlicher und nichtchristlicher Frömmigkeit in der Spätantike. Während bisher 
in der Forschung vor allem das Problem der Abhängigkeit christlicher Frömmig-
keitsformen von heidnischen Vorstufen im Vordergrund stand, wird in Münster 
das Phänomen des Einflusses christlicher Formen auf die heidnische religiöse 
Praxis (in Gebet, Wallfahrten, Totenkult usw.) untersucht. Das Forschungsvor-
haben hängt eng mit dem oben (5.21) dargestellten Akademieprojekt ,Reallexikon 
für Antike und Christentum' zusammen. 
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c) Ausgabe der Werke Gregors von Nyssa 

Dieses Vorhaben, in Münster angesiedelt, hat eine lange Vorgeschichte. Seit 1921 
ist an einer Ausgabe dieses großen Theologen des 4. Jh. gearbeitet worden. Nach 
mannigfachen Wechselfällen ist der Münsteraner Arbeitsstelle, die eigentlich Teil 
der oben dargestellten Patristischen Kommission sein müßte, die Aufgabe zuge-
fallen, die Edition abzuschließen. Zugleich wird in Münster an einer Bibliographie 
der Gregor von Nyssa-Forschung und einem Gregor-Lexikon gearbeitet. Das 
Unternehmen wird zur Zeit noch vom Land Nordrhein-Westfalen gefördert, soll 
aber bald in das Akademien-Programm überführt werden. 

3. Epigraphik und Archäologie 

a) Kleinasiatische Inschriften 

In Zusammenarbeit mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften hat 
die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften die Schirmherrschaft 
über die Ausgabe der ,Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien' übernommen, 
die im Kölner Institut für Altertumskunde unter Mitarbeit österreichischer 
und türkischer Wissenschaftler erarbeitet wird. Das Ziel dieses Unternehmens 
ist es, das umfangreiche und für die Geschichtswissenschaft bedeutsame epigra-
phische Material aus Kleinasien zu sammeln, kritisch zu edieren und zu kommen-
tieren. 

Als Ergänzung wird unter der Ägide der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der 
Türk Tarih Kurumu eine Zeitschrift herausgegeben: Epigraphica Anatolica — Zeit-
schrift für Epigraphik und historische Geographie Anatoliens. Damit ist die Mög-
lichkeit gegeben, neu gefundene Inschriften schnell zu publizieren. 

b) Archäologische Ausgrabungen unter dem Kölner Dom 

Die 1946 von 0. Doppelfeld begonnenen und seit 1964 durch W. Weyres fortge-
setzten Ausgrabungen unter dem Kölner Dom sind weithin abgeschlossen. Diese 
Arbeiten sind vom Land Nordrhein-Westfalen und von der Hohen Domkirche 
Köln finanziert worden. Bei der Vergabe der Landesmittel hat die Rheinisch-West-
fälische Akademie der Wissenschaften seit langem durch ihre Gutachtertätigkeit 
im akademieeigenen Beratungsausschuß für den Minister für Wissenschaft und 
Forschung mitgewirkt. Jetzt geht es um die Auswertung der umfangreichen Be-
funde und Funde der Grabung und eine sachgemäße Publikation, für die mehrere 
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Bände vorgesehen sind. Zur Vorbereitung dieser Arbeit hat 1984 unter der Schirm-
herrschaft der Akademie ein Kolloquium stattgefunden. Das Projekt, dessen 
Bedeutung in vielfacher Hinsicht groß ist, soll so bald wie möglich Akademie-Vor-
haben werden. 

4. Beteiligung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften an anderen 
Vorhaben 

Neben den Forschungsvorhaben, die zu dem koordinierten Akademienpro-
gramm gehören, und denen, für die die Akademie die wissenschaftliche Mitverant-
wortung übernommen hat, gibt es noch folgende Projekte, an denen sie in unter-
schiedlicher Weise beteiligt ist: 

— Musikwissenschaftliche Editionen (Mitgliedschaft in dem Ausschuß des 
Senats der Konferenz der Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik 
Deutschland), 

— Thesaurus Linguae Latinae (Vertretung in der Internationalen Thesaurus-
Kommission), 

— Ausgabe der Briefe und Tagebücher Theodor Herzls (begleitende Kommis-
sion für die von der DFG finanzierte Edition), 

— Ausgabe der Werke W. Diltheys (begleitende Kommission für die von der 
DFG finanzierte Edition). 



VI. Die Organisation der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 

Das Akademie-Gesetz hat in § 5 folgende Organe festgelegt: 
1. die Vollversammlung, 
2. die Klassen, 
3. das Präsidium, 
4. das Kuratorium. 

1. Die Vollversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern der Akade-
mie und den Mitgliedern des Kuratoriums, die nicht Mitglieder der Akademie sind. 
Sie beschließt die Satzung der Akademie und deren Änderungen, wählt den Präsi-
denten und das Geschäftsführende Präsidialmitglied sowie die Ehrenmitglieder. 

Auch wenn die Vollversammlung nicht oft zusammentritt, so ist sie doch ein 
wichtiges Organ der Akademie; denn in ihr wird einerseits die Gesamtheit der 
Akademie repräsentiert. Andererseits ist mit ihr den Mitgliedern die Möglichkeit 
gegeben, den Weg der Akademie entscheidend zu bestimmen. 

2. Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften ist in zwei Klassen 
gegliedert: eine Klasse für Geisteswissenschaften und eine Klasse für Natur-, Inge-
nieur- und Wirtschaftswissenschaften. Die Klassen sind die eigentlichen Träger der 
Arbeit der Akademie; denn sie sind verantwortlich für das Vortragsprogramm der 
wissenschaftlichen Sitzungen sowie für die Durchführung der Forschungsvor-
haben der Akademie. Diese Projekte werden durch die von den Klassen gewählten 
Kommissionen wissenschaftlich geleitet und betreut. Auch die Ausschüsse, die den 
Minister für Wissenschaft und Forschung bei der Vergabe der Forschungsförde-
rungsmittel beraten, werden von den Klassen gewählt. 

Zur Zeit gehören der Klasse für Geisteswissenschaften 66 ordentliche Mitglieder 
und 16 korrespondierende Mitglieder an. Die Klasse für Natur-, Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften zählt 73 ordentliche Mitglieder und 13 korrespondie-
rende Mitglieder. 

Nach der Satzung der Akademie werden die ordentlichen Mitglieder auf Lebens-
zeit gewählt. Sie müssen ihren Dienstsitz oder den Sitz ihrer beruflichen Tätigkeit 
im Lande Nordrhein-Westfalen haben. Bei einem Wechsel des Dienstsitzes oder 
des Sitzes der beruflichen Tätigkeit an einen Ort außerhalb des Landes erhalten 
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ordentliche Mitglieder automatisch den Status von korrespondierenden Mitglie-
dern. 

Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, an der Arbeit der Akademie aktiv 
teilzunehmen, d.h. sich an den Sitzungen der Klassen, an den Gesamtsitzungen und 
an der Arbeit der Kommissionen und Ausschüsse zu beteiligen. Jede Klasse hat 
höchstens fünfzig ordentliche Mitglieder. In diese Zahl werden die Mitglieder, die 
das 68. Lebensjahr vollendet haben, nicht eingerechnet; denn mit diesem Zeitpunkt 
erlöschen die Pflichten (aber nicht die Rechte) der ordentlichen Mitglieder. 

Es ist das Bestreben der Akademie, die Gesamtheit der Wissenschaften in ihren 
Klassen zu repräsentieren. So gehören denn die Mitglieder den verschiedensten 
Disziplinen an. Die Satzung hat eine Zahl von Plätzen bestimmten Fächern zuge-
wiesen, um die Vertretung der wichtigsten Forschungsgebiete sicherzustellen. 
Aber die Hälfte der Plätze in jeder Klasse steht zur freien Verfügung, so daß auch 
neue und bisher nicht vertretene Fächer jeweils für die Wahl neuer Mitglieder 
bestimmt werden können. 

Korrespondierende Mitglieder, deren Zahl nicht begrenzt ist, werden ebenfalls 
auf Lebenszeit gewählt. Sie müssen außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen 
ansässig und tätig sein. 

Die Akademie kann Persönlichkeiten, die sich um die Forschung oder um die 
Akademie besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern auf Lebenszeit 
wählen. Die Zahl der Ehrenmitglieder ist auf zehn begrenzt. Die Wahl erfolgt 
durch die Vollversammlung. 

Die laufenden Geschäfte der Klassen führen die Sekretare, die aus den Reihen der 
ordentlichen Mitglieder auf zwei Jahre gewählt werden. 

3. Das leitende Organ der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissen-
schaften ist das Präsidium. Es vertritt die Akademie im Rechtsverkehr und ver-
waltet das Vermögen der Akademie, stellt den Haushalt auf, koordiniert die For-
schungsvorhaben sowie das von den Klassen aufgestellte Jahresprogramm und 
sorgt für die wissenschaftlichen Publikationen. Das Präsidium besteht aus dem Prä-
sidenten, den Sekretaren der beiden Klassen, ihren Stellvertretern und dem Ge-
schäftsführenden Präsidialmitglied. 

Der Präsident wird von der Vollversammlung aus der Reihe der ordentlichen 
Mitglieder für zwei Jahre gewählt; einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

Das Geschäftsführende Präsidialmitglied, ebenfalls von der Vollversammlung 
aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder gewählt, ist in seiner Amtszeit von fünf 
Jahren für die laufenden Geschäfte der Akademie zuständig. 

Für die Vorbereitung und die Durchführung der Beschlüsse des Präsidiums und 
der Klassen sowie die Verwaltung sorgt die Geschäftsstelle der Akademie. 



Organisation der Akademie 	 35 

4. Eine Besonderheit der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaf-
ten, die sich aus deren Vorgeschichte erklärt, ist das Kuratorium. Es besteht aus dem 
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen (Vorsitzender), dem Mini-
ster für Wissenschaft und Forschung (stellv. Vorsitzender), dem Präsidenten der 
Akademie, zwei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, den Sekretaren der 
beiden Massen und dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied. 

Das Kuratorium, das im allgemeinen einmal im Jahr zusammentritt, soll die Ent-
wicklung der Akademie fördern und ihre Arbeit unterstützen. Es beschließt das 
von den Klassen aufgestellte und vom Präsidium koordinierte Jahresprogramm. 

Dieses Organ ist deshalb von Bedeutung, weil dadurch der Kontakt mit den für 
die Akademie wichtigen staatlichen Stellen institutionalisiert ist und zugleich Ver-
bindungen mit Kreisen des öffentlichen Lebens ermöglicht werden. 

5. Zu den Organen der Akademie gehören in gewisser Weise auch die Kommis-
sionen, die zwar weder im Gesetz noch in der Satzung genannt sind, die aber für 
die wissenschaftliche Betreuung der Forschungsprojekte notwendig sind. Nach-
dem die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften eine Reihe von 
gemeinschaftlich von Bund und Ländern finanzierten Vorhaben in ihr Programm 
aufgenommen hatte, mußten dafür auch die Betreuungsgremien, d. h. Kommissio-
nen geschaffen werden. 

Die Masse für Geisteswissenschaften hat vier Zentralkommissionen gebildet, 
denen elf Fachkommissionen zugeordnet sind. Es besteht außerdem ein geschäfts-
führender Ausschuß für Langzeitvorhaben der Masse, der für die Gesamtplanung 
zuständig ist. 

Es ergibt sich folgendes Bild der Organisation: 

— Geschäftsführender Ausschuß ,Langzeitvorhaben` 

L Zentralkommission zur Erforschung der Spätantike 
Fachkommissionen: 
1. Kommission für die Herausgabe des Reallexikons für Antike und Christen-

tum (RAC-Kommission) 
2. Patristische Kommission 
3. Historia Augusta-Kommission 

IL Zentralkommission für philosophiegeschichtliche Gemeinschaftswerke 
Fachkommissionen: 
1. Hegel-Kommission 
2. Averroes-Kommission 
3. Dilthey-Kommission 
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III. Zentralkommission für Papyrologie, antike Epigraphik und Archäologie 
Fachkommissionen: 
1. Papyrus-Kommission 
2. Kommission für die archäologischen Ausgrabungen unter dem Kölner 

Dom 

IV Zentralkommission für mittlere und neuere Geschichte 
Fachkommissionen: 
1. Kommission für die Herausgabe der Acta Pacis 
2. Kommission für die Deutschen Inschriften des Mittelalters 
3. Kommission für die Monumenta Germaniae Historica 

Die Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften hat drei Fach-
kommissionen gebildet: 

1. Kommission für großräumige Klimaforschung 
2. Kommission für Radioastronomie 
3. Kommission für Vulkanismus-Forschung 

Zu diesen drei Kommissionen gehören nur Mitglieder der Akademie, während 
die geisteswissenschaftliche Klasse auch Gelehrte, die nicht Mitglieder der Aka-
demie sind, in ihre Kommissionen gewählt hat. 

Die Organisation der Betreuung der Projekte ist einerseits bestimmt von dem 
Wunsch, eine sachgemäße und wirksame wissenschaftliche Begleitung der Arbeit 
an den Vorhaben zu gewährleisten und andererseits einen effizienten Einsatz der 
Haushaltsmittel zu ermöglichen. Vor allem soll dadurch eine Zersplitterung der 
Haushaltsmittel vermieden und eine gewisse Flexibilität des Einsatzes der Mit-
arbeiter offen gehalten werden. 

6. Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften hat keinen eige-
nen Haushaltsausschuß, wie er bei anderen Akademien üblich ist. Das hängt mit 
ihrer besonderen Struktur zusammen. 

Der Finanzbedarf der Akademie wird auf der Grundlage des Vertrages zwischen 
dem Land und der Akademie vom 14./23. Mai 1979 durch Zuwendung aus dem 
Landeshaushalt gedeckt. 

Aus diesen Mitteln finanziert die Akademie neben ihrem Stammhaushalt (1984: 
885 800 DM) die von ihr durchgeführten Forschungsvorhaben (Projekthaushalt 
1984:2 573 400DM). Aufgrund der Rahmenvereinbarung „Forschungsförderung" 
und der Ausführungsvereinbarung „Akademienprogramm" wird die Hälfte der 
Mittel für die Forschungsvorhaben vom Bund getragen. 
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Das kurz skizzierte Organisationsschema, das auf den ersten Blick etwas kompli-
ziert erscheint und bei dem an einzelnen Punkten noch die Nachwirkungen der 
Arbeitsgemeinschaft für Forschung zu bemerken sind, ist auf die effiziente Er-
füllung der gestellten Aufgaben ausgerichtet. Die Akademie ist überzeugt, daß sie 
so die Forschung im Lande fördern und ihr neue Impulse geben kann. Sie kann 
dabei auf beachtliche Erfolge ihrer Arbeit in den Jahren ihres Bestehens verweisen. 



Anhang 

Gesetz über die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften vom 16. Juli 1969 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. 

§ 1  
Errichtung 

(1) Die Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen wird 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, die den Namen »Rheinisch-Westfälische 
Akademie der Wissenschaften« führt. Ihr Sitz ist Düsseldorf. 
(2) Die Akademie hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der folgenden 
Bestimmungen. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Akademie pflegt den wissenschaftlichen Gedankenaustausch unter ihren 
Mitgliedern und mit Vertretern des politischen und wirtschaftlichen Lebens des 
Landes sowie die Beziehungen zu wissenschaftlichen Einrichtungen und Gelehr-
ten des In- und Auslands. Sie kann wissenschaftliche Forschungen anregen und 
berät die Landesregierung bei der Forschungsförderung. Die Ergebnisse der regel-
mäßigen Sitzungen und besondere wissenschaftliche Abhandlungen können ver-
öffentlicht werden. Außerdem kann die Akademie wissenschaftliche Gemein-
schaftswerke herausgeben und die dazu notwendigen Vorarbeiten fördern. 
(2) Die Akademie erfüllt ihre Aufgaben gemäß einer Satzung. Diese bedarf der 
Genehmigung des Ministerpräsidenten. 

§ 3  
Aufsicht 

Die Aufsicht über die Akademie, in Angelegenheiten ihrer Selbstverwaltung die 
Rechtsaufsicht, führt der Ministerpräsident. 
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§4 
Mitglieder 

(1) Die Akademie hat Mitglieder und Ehrenmitglieder. 
(2) Die Mitglieder bilden eine Klasse für Geisteswissenschaften und eine Klasse für 
Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Ein Mitglied kann nur einer der 
beiden Klassen angehören. 
(3) Die Klassen haben ordentliche und korrespondierende Mitglieder. 
(4) Jede Klasse wählt ihre Mitglieder auf Lebenszeit. 
(5) Näheres über Erwerb, Inhalt und Verlust oder Aberkennung der Mitglied-
schaft und der Ehrenmitgliedschaft bestimmt die Satzung. 

55 
Organe 

Organe der Akademie sind: 
1. die Vollversammlung, 
2. die Klassen, 
3. das Präsidium, 
4. das Kuratorium. 

§6 
Vollversammlung 

(1) Stimmberechtigt in der Vollversammlung der Akademie sind die ordentlichen 
Mitglieder der Klassen und die Mitglieder des Kuratoriums, die nicht Mitglieder 
der Akademie sind. 
(2) Die Vollversammlung beschließt die Satzung der Akademie und deren Ände-
rungen. Die Satzung wird im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen ver-
öffentlicht. 
(3) Die Vollversammlung wählt: 
1. den Präsidenten der Akademie (§ 8 Abs. 2), 
2. das Geschäftsführende Präsidialmitglied (% 8 Abs. 4), 
3. die Ehrenmitglieder (§ 4 Abs. 1). 
(4) Die Vollversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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§7  
Klassen 

(1) Die Klassen treten regelmäßig zu wissenschaftlichen Sitzungen zusammen. In 
besonderen Geschäftssitzungen beschließen sie über Veröffentlichungen gemäß 
§ 2 Abs. 1. Sie machen Vorschläge für die Aufstellung der Jahresprogramme und des 
Haushalts. 
(2) Stimmberechtigt in jeder Klasse sind ihre ordentlichen Mitglieder. 
(3) Jede Klasse ergänzt sich durch Zuwahl ihrer Mitglieder. Auf eine angemessene 
Vertretung der Fächer soll Bedacht genommen werden. Wahlberechtigt sind die 
ordentlichen Mitglieder der Klasse. Briefwahl ist zulässig. 
(4) Die laufenden Geschäfte jeder Klasse führt ein Sekretar und in seinem Verhin-
derungsfall sein Stellvertreter. Sie werden aus der Reihe der ordentlichen Mit-
glieder der Klasse auf zwei Jahre gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. 
(5) Jede Klasse gibt sich eine Geschäftsordnung. 

§ 8  
Präsidium 

(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten der Akademie, den Sekretaren der 
beiden Klassen, ihren Stellvertretern und dem Geschäftsführenden Präsidialmit-
glied. 
(2) Der Präsident der Akademie wird aus der Reihe der ordentlichen Mitglieder 
von der Vollversammlung auf zwei Jahre gewählt (§ 6 Abs. 3 Nr. 1). Einmalige 
Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Der Sekretar der Klasse, welcher der Präsident nicht angehört, vertritt als Vize-
präsident den Präsidenten bei dessen Verhinderung 
(4) Das Geschäftsführende Präsidialmitglied wird aus der Reihe der ordentlichen 
Mitglieder von der Vollversammlung auf fünf Jahre gewählt (§ 6 Abs. 3 Nr. 2). 
Wiederwahl ist zulässig. Die Vertretung des Geschäftsführenden Präsidialmit-
glieds wird vom Präsidium geregelt. 
(5) Das Präsidium koordiniert die Forschungsvorhaben und Jahresprogramme 
und sorgt für die wissenschaftlichen Veröffentlichungen (§7 Abs. 1 Satz 2). Es ver-
waltet das Vermögen der Akademie und vertritt das Land im Rechtsverkehr. Es 
kann die Vertretung ganz oder teilweise dem Geschäftsführenden Präsidialmit-
glied und einem weiteren Mitglied des Präsidiums zur gemeinsamen Wahrneh-
mung übertragen. 
(6) Das Präsidium stellt unter Berücksichtigung der Vorschläge der Klassen 
(§7 Abs. 1 Satz 3) den Haushalt der Akademie fest. Der Haushalt bedarf der Geneh- 
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migung des Ministerpräsidenten. Für die Feststellung des Haushalts und für seine 
Ausführung finden die für den Landeshaushalt geltenden Vorschriften entspre-
chende Anwendung. 
(7) Das Geschäftsführende Präsidialmitglied führt die laufenden Geschäfte der 
Akademie. 

§9 
Kuratorium 

(1) Das Kuratorium besteht aus dem Ministerpräsidenten, dem Kultusminister, 
dem Präsidenten der Akademie, zwei vom Ministerpräsidenten auf fünf Jahre zu 
bestimmenden Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, den Sekretaren der bei-
den Klassen und dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied. Vorsitzender des 
Kuratoriums ist der Ministerpräsident, stellvertretender Vorsitzender der Kultus-
minister. 
(2) Das Kuratorium sorgt für die Entwicklung der Akademie und die Förderung 
ihrer Aufgaben. Es beschließt die von den Klassen vorgeschlagenen und vom Präsi-
dium koordinierten Jahresprogramme. 

10 
Vergütungen 

Die Satzung kann Bestimmungen über die Gewährung einer Aufwandsentschädi-
gung für den Präsidenten der Akademie, die Sekretare und das Geschäftsführende 
Präsidialmitglied sowie über Reisekostenerstattungen und die Gewährung von 
Sitzungsgeldern für die Mitglieder enthalten. 

§11 
Überleitung 

(1) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen angehörenden ordentlichen und korrespondie-
renden wissenschaftlichen Mitglieder werden ordentliche und korrespondierende 
Mitglieder der Akademie. 
(2) Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes der Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen angehörenden Ehrenmitglieder werden Ehren-
mitglieder der Akademie. 
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§ 12 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1970 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Juli 1969 

Die Landesregierung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 
zugleich für den Kultusminister 

Heinz Kühn 

Satzung der Rheinisch-Westfälischen  Akademie der Wissenschaften 
vom 21. Januar 1970, in der geänderten Fassung vom 15 . 11. 1972 

Vorspruch 

Die Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften geht nach §1 Abs. 1 des 
Gesetzes über die Akademie vom 16. Juli 1969 hervor aus der am 15. April 1950 
durch den Ministerpräsidenten Karl Arnold gegründeten Arbeitsgemeinschaft für 
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie erfüllt ihre in § 2 des Gesetzes über 
die Akademie geregelten Aufgaben gemäßt der folgenden Satzung. 

L Akademie 

Sitz 

Die Akademie hat ihren Sitz in Düsseldorf und ihre Geschäftsstelle im Haus der 
Wissenschaften. 
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§2 
Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr des Landes. 

§ 3  
Siegel 

Die Akademie führt ein Dienstsiegel und für feierliche Anlässe ein Schmucksiegel. 

§4 
Veröffentlichungen, Jahresfeier 

(1) Die Akademie veröffentlicht: 
1. Sitzungsberichte und wissenschaftliche Abhandlungen ihrer beiden Klassen; 
2. Mitteilungen. 
(2) Die Akademie veranstaltet eine öffentliche Jahresfeier. 

§5 

Gutachten 

Der Ministerpräsident kann von der Akademie wissenschaftliche Gutachten ein-
holen. Die Gutachten werden unentgeltlich erstattet. 

II. Mitglieder 

§6 
Voraussetzungen der Mitgliedschaft 

Ordentliches oder korrespondierendes Mitglied kann werden, wer sich durch 
wissenschaftliche Leistungen ausgezeichnet hat. 

§7 
Pflichten und Rechte der ordentlichen Mitglieder 

(1) Die ordentlichen Mitglieder werden auf Lebenszeit gewählt. 
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(2) Sie müssen ihren Dienstsitz im Lande haben. Haben sie keinen Dienstsitz, so 
tritt an dessen Stelle der Ort ihrer beruflichen Tätigkeit. 
(3) Ein ordentliches Mitglied, das seinen Dienstsitz oder im Falle des Abs. 2 Satz 2 
den Ort seiner beruflichen Tätigkeit außerhalb des Landes erhält, wird korrespon-
dierendes Mitglied seiner Klasse. Erhält es seinen Dienstsitz oder im Falle des 
Abs. 2 Satz 2 den Ort seiner beruflichen Tätigkeit wieder im Lande, so wird es 
wieder ordentliches Mitglied seiner Klasse. 
(4) Ein ordentliches Mitglied kann auf eigenen Antrag durch seine Klasse zum kor-
respondierenden Mitglied erklärt werden. Wiederwahl zum ordentlichen Mitglied 
ist zulässig. 
(5) Die ordentlichen Mitglieder haben an den Sitzungen ihrer Klasse, an den 
Gesamtsitzungen und an den Arbeiten der Akademie teilzunehmen. Diese Pflich-
ten erlöschen mit der Vollendung des 68. Lebensjahres. 
(6) Die ordentlichen Mitglieder können an den wissenschaftlichen Sitzungen der 
Klasse teilnehmen, der sie nicht angehören. 

§8 
Zahl der ordentlichen Mitglieder 

(1) Vorbehaltlich der in Absatz 2 geregelten Ausnahmen, hat jede Klasse der 
Akademie höchstens 50 ordentliche Mitglieder. Nicht eingerechnet in diese Zahl 
werden diejenigen ordentlichen Mitglieder, die das 68. Lebensjahr vollendet haben. 
(2) Sofern nach § 7 Abs. 3 Satz 2 die Zahl der ordentlichen Mitglieder, die das 
68. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die Zahl 50 übersteigt, kann eine Neu-
wahl erst stattfinden, wenn durch Ausscheiden von Mitgliedern die Zahl unter 50 
gesunken ist. 

§9 
Korrespondierende Mitglieder 

(1) Korrespondierende Mitglieder werden auf Lebenszeit gewählt. 
(2) Als korrespondierendes Mitglied kann nur gewählt werden, wer seinen Dienst-
sitz oder, falls er keinen Dienstsitz hat, seinen Wohnsitz nicht im Lande hat. 
(3) Weitere korrespondierende Mitglieder sind außerdem solche, auf die § 7, 
Abs. 3, Satz 1 und § 7, Abs. 4, zutreffen. 
(4) Die Zahl der korrespondierenden Mitglieder ist nicht beschränkt. 
(5) Die korrespondierenden Mitglieder können an den Gesamtsitzungen und an 
den wissenschaftlichen Sitzungen der Klassen teilnehmen. 
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§10 
Ehrenmitglieder 

(1) Ehrenmitglied kann werden, wer sich besondere Verdienste um die Forschung 
erworben oder die Akademie hervorragend gefördert hat. 
(2) Ehrenmitglieder werden auf Lebenszeit gewählt. 
(3) Die Akademie hat höchstens zehn Ehrenmitglieder. 
(4) Die Ehrenmitglieder können an den Gesamtsitzungen und an den wissen-
schaftlichen Sitzungen der Klassen teilnehmen. 

§11 
Erwerb der Mitgliedschaft und der Ehrenmitgliedschaft 

(1) Als ordentliches oder korrespondierendes Mitglied ist gewählt, wer bei einer 
Mindestwahlbeteiligung von 3/4  der nach § 7, Abs. 3, Satz 3 des Gesetzes Wahlbe-
rechtigten mindestens zwei Drittel der Stimmen der an der Wahl teilnehmenden 
Mitglieder erhalten hat. Die Beteiligung durch Briefwahl gilt als Teilnahme an der 
Wahl. Wahlvorschläge für ordentliche Mitglieder können nur für das Fach einge-
reicht werden, das nach Beschluß der Klasse neu besetzt werden soll. Dabei müssen 
zunächst die in der anliegenden Fächerliste angegebenen Mindestzahlen für die 
Fächer erreicht werden. Diese Fächeraufteilung soll aber die Festlegung der Fächer 
bei der Wahl der weiteren 25 Mitglieder nicht vorwegnehmen. Das Wahlverfahren 
regelt die Geschäftsordnung der Klassen. 
(2) Als Ehrenmitglied ist gewählt, für wen mindestens zwei Drittel aller nach 

6 Abs. 1 des Gesetzes in der Vollversammlung Stimmberechtigten gestimmt 
haben. 

§ 12 

Verlust der Mitgliedschaft 

(1) Jedes Mitglied und jedes Ehrenmitglied kann aus der Akademie austreten. Es 
muß den Austritt schriftlich erklären. 
(2) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied scheidet aus, wenn es durch rechtskräftiges 
Urteil eines deutschen Gerichts zu einer Strafe verurteilt wird, die bei einem Lan-
desbeamten die Beendigung des Beamtenverhältnisses zur Folge hat, oder wenn es 
infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wah-
len zu erlangen oder öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht besitzt. 
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(3) Ein Mitglied oder Ehrenmitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schuld-
haft die Erreichung der Ziele der Akademie gefährdet hat oder wenn es sich durch 
eine schwere Verfehlung als der Mitgliedschaft oder Ehrenmitgliedschaft unwür-
dig erwiesen hat. Der Ausschluß eines Mitgliedes erfolgt auf Antrag der Klasse, der 
das Mitglied angehört. Der Ausschluß eines Ehrenmitgliedes erfolgt auf Antrag des 
Präsidiums. Über den Ausschluß berät die Vollversammlung. Dem Betroffenen 
muß nach Möglichkeit vor der Beratung in der Vollversammlung die Gelegenheit 
gegeben werden, sich schriftlich oder mündlich zu äußern. Der Ausschluß erfolgt, 
wenn mindestens zwei Drittel der anwesenden Stimmberechtigten in geheimer 
Abstimmung zugestimmt haben. 

III. Organe 

§ 13 
Vollversammlung 

(1) Die Vollversammlung tritt mindestens einmal im Jahre zusammen. Sie tritt 
auch dann zusammen, wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder der Akademie 
es verlangen. 
(2) Die Vollversammlung wird vom Ministerpräsidenten als Vorsitzenden des 
Kuratoriums mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen einberufen. Den Vorsitz 
führt der Ministerpräsident oder der Präsident der Akademie. Die Abgeordneten 
des Landtages und vom Präsidium und Kuratorium eingeladene Persönlichkeiten 
können an der Vollversammlung als Gäste teilnehmen. 
(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt, soweit 
nicht die Satzung anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
(4) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 30 ordentliche Mit-
glieder der Akademie anwesend sind. 
Für die Wahl des Präsidenten der Akademie ist die Vollversammlung beschluß-
fähig, wenn mindestens die Hälfte der ordentlichen Mitglieder der Akademie 
anwesend ist; das gleiche gilt für die Wahl des Geschäftsführenden Präsidialmit-
glieds. 
(5) Die Wahl des Präsidenten und des Geschäftsführenden Präsidialmitglieds ist 
geheim; gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder der 
Vollversammlung erhält. 
(6) Die Vollversammlung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Ausschüsse ein-
setzen; sie wählt deren Mitglieder. 
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§ 14 
Klassen 

(1) Die Beschlüsse jeder Klasse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. 
(2) Eine Masse ist beschlußfähig, wenn mindestens 15 ihrer ordentlichen Mitglie-
der anwesend sind. 
(3) Die ordentlichen Mitglieder jeder Klasse wählen aus ihrer Mitte den Sekretar 
der Masse und seinen Stellvertreter für die Dauer von zwei Jahren. Einmalige 
Wiederwahl ist zulässig. 
(4) Der Sekretar beruft die Sitzungen seiner Masse ein. Den Vorsitz in den Sitzun-
gen führt der Sekretar oder das Geschäftsführende Präsidialmitglied. Der Minister-
präsident oder der Präsident der Akademie kann den Vorsitz übernehmen. 
(5) Die Mitglieder der anderen Klasse, die Ehrenmitglieder, die Abgeordneten des 
Landtags sowie vom Sekretar eingeladene Persönlichkeiten können an den wissen-
schaftlichen Sitzungen teilnehmen. 
(6) Jede Klasse setzt Ausschüsse ein; sie wählt deren Mitglieder. 

§ 15 
Präsidium 

(1) Beschlüsse des Präsidiums werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
(2) Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder 
anwesend sind. 

§16 
Kuratorium 

(1) Beschlüsse des Kuratoriums werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
(2) Das Kuratorium ist beschlußfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder, 
davon mindestens zwei Mitglieder des Präsidiums, anwesend sind. 
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IV. Haushalts- und Finanzwesen 

§17 
Vergütungen 

(1) Der Präsident der Akademie, die Sekretare und das Geschäftsführende Präsi-
dialmitglied können nach Maßgabe des Haushaltsplans der Akademie eine Auf-
wandsentschädigung erhalten, wenn sie nicht im Dienste des Landes stehen. 
(2) Die ordentlichen Mitglieder erhalten Fahrtkostenerstattung und Sitzungs-
gelder. Den Ehrenmitgliedern können in besonderen Fällen Reisekostenentschädi-
gungen gewährt werden. Die Bestimmungen hierüber erläßt das Präsidium. 

V. 

§ 18 
Änderung der Satzung 

Einer Änderung der Satzung müssen mindestens zwei Drittel der ordentlichen 
Mitglieder der Akademie zustimmen. Stimmabgabe durch Brief ist zulässig. 

Anlage zur Satzung der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 
(§ 11 Abs. 1) 

Fächerliste 

Mindestzahlen von ordentlichen Mitgliedern unter 68 Jahren 

Klasse für Geisteswissenschaften 

Biblische Theologie 2 
Historische und Systematische Theologie 2 
Philosophie, Pädagogik, Gesellschaftswissenschaften 3 
Historische Wissenschaften 6 
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Philologische Wissenschaften 	 6 
Rechtsgeschichte 	 2 
Öffentliches Recht, Privatrecht, Strafrecht 	4 

Klasse für Natur-, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften 

Astronomie 	 1 
Bauwesen 	 1 
Bergbau, Hüttenwesen 	 2 
Biologie 	 2 
Chemie 	 2 
Elektrotechnik 	 2 

Erdwissenschaften 	 1 
Landwirtschaft 	 1 
Maschinenbau 	 2 

Mathematik 	 2 

Klinische Medizin 	 3 
Theoretische Medizin 	 1 
Physik 	 2 
Wirtschaftswissenschaften 	 3 
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